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■ Wasserabgabesatzung des Kemptener Kommu-
nalunternehmens (WAS)
Vom 26. September 2017
Aufgrund der Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 
2, Abs. 2 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) 
erlässt das Kemptener Kommunalunternehmen 
folgende Satzung:
§ 1 
Öffentliche Einrichtung
(1)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 

betreibt eine öffentliche Einrichtung zur 
Wasserversorgung für das Stadtgebiet Kemp-
ten (Allgäu), mit Ausnahme des Gebietes 
der Stadteile Hinterbach (ausgenommen 
Baugebiet Hinterbach-Süd), Hirschdorf, 
Kollerbach, Rappenscheuchen, Reisachmüh-
le, Schlatt und Zollhaus, soweit die Versor-
gungsanlage reicht.

(2)	� Art und Umfang der Wasserversorgungsein-
richtung bestimmt das Kemptener Kommu-
nalunternehmen.

(3)	� Zur Wasserversorgungseinrichtung gehö-
ren auch die im öffentlichen Straßengrund 
liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse, 
soweit nichts Abweichendes vereinbart ist.

§ 2 
Grundstücksbegriff, Verpflichtete
(1)	� Grundstück im Sinne dieser Satzung ist 

jedes räumlich zusammenhängende und ei-
nem gemeinsamen Zweck dienende Grund-
eigentum desselben Eigentümers, das eine 
selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, 
auch wenn es sich um mehrere Grundstücke 
oder Teile von Grundstücken im Sinne des 
Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtlich 
verbindliche planerische Vorgaben vorhan-
den sind, sind sie zu berücksichtigen.

(2)	� Die in dieser Satzung für Grundstücksei-
gentümer erlassenen Vorschriften gelten 
auch für Teileigentümer, Erbbauberechtigte, 
Wohnungseigentümer, Wohnungserbbau-
berechtigte, Nießbraucher und sonstige zur 
Nutzung eines Grundstücks dinglich Berech-
tigte. Von mehreren dinglich Berechtigten ist 
jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften 
als Gesamtschuldner.

§ 3 
Begriffsbestimmungen
Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehen-
den Begriffe folgende Bedeutung:

Versorgungs
leitungen

sind die Wasserleitungen im Was-
serversorgungsgebiet, von denen die 
Grundstücksanschlüsse abzweigen.

Grundstücks
anschlüsse 
(= Hausan-
schlüsse)

sind die Wasserleitungen von der 
Abzweigstelle der Versorgungsleitung 
bis zur Übergabestelle; sie beginnen 
mit der Anschlussvorrichtung und 
enden mit dem Ausgangsventil.

Gemeinsame 
Grundstücks
anschlüsse 
(verzweigte 
Hausanschlüsse)

sind Hausanschlüsse, die über Privat-
grundstücke (z.B. Privatwege) verlau-
fen und mehr als ein Grundstück mit 
der Versorgungsleitung verbinden.

Anschluss
vorrichtung

ist die erste Vorrichtung zur Wasser
entnahme aus der Versorgungslei-
tung, umfassend Anbohrschelle mit 
integrierter oder zusätzlicher Absperr
armatur oder Abzweig mit Absperr
armatur samt den dazugehörigen 
technischen Einrichtungen

Ausgangsventil ist die erste Armatur hinter dem 
Wasserzähler

Übergabestelle ist das Ende des Grundstücksan-
schlusses/Hausanschlusses hinter 
dem Ausgangsventil im Grundstück/
Gebäude

Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfassung des 
durchgeflossenen Wasservolumens. 
Absperrventile und Wasserzähler-
bügel sind nicht Bestandteile der 
Wasserzähler.

Anlagen des 
Grundstücks
eigentümers 
(= Verbrauchs
anlage/  
-leitungen)

sind die Gesamtheit der Anlagenteile 
in Grundstücken oder in Gebäuden 
hinter der Übergabestelle; als solches 
gelten auch Eigengewinnungsanla-
gen, wenn sie sich ganz oder teilweise 
im gleichen Gebäude befinden.

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht
(1)	� Jeder Grundstückseigentümer kann verlan-

gen, dass sein bebautes, bebaubares, gewerb-
lich genutztes oder gewerblich nutzbares 
Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung 
an die Wasserversorgungseinrichtung ange-
schlossen und mit Wasser beliefert wird.

(2)	� Das Anschluss- und Benutzungsrecht er-
streckt sich nur auf solche Grundstücke, die 
durch eine Versorgungsleitung erschlossen 
werden. Der Grundstückseigentümer kann 
unbeschadet weitergehender bundes- oder 
landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlan-
gen, dass eine neue Versorgungsleitung her-
gestellt oder eine bestehende Versorgungs-
leitung geändert wird. Welche Grundstücke 
durch die Versorgungsleitung erschlossen 
werden, bestimmt das Kemptener Kommu-
nalunternehmen. Rohwasser- und Fernwas-
serleitungen stellen keine zum Anschluss 
berechtigten Versorgungsleitungen dar.

(3)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 
kann den Anschluss eines Grundstücks an 
eine bestehende Versorgungsleitung versa-
gen, wenn die Wasserversorgung wegen der 
Lage des Grundstücks oder aus sonstigen 
technischen oder betrieblichen Gründen 
dem Kemptener Kommunalunternehmen 

erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder be-
sondere Maßnahmen erfordert, es sei denn, 
der Grundstückseigentümer übernimmt die 
Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb 
zusammenhängen und leistet auf Verlangen 
Sicherheit.

(4)	� Das  Kemptener Kommunalunternehmen 
kann ferner das Anschluss- und Benut-
zungsrecht in begründeten Einzelfällen aus-
schließen oder einschränken, soweit nicht 
die Bereitstellung von Wasser in Trinkwas-
serqualität erforderlich ist. Das gilt auch für 
die Vorhaltung von Löschwasser.

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang
(1)	� Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind 

verpflichtet, die Grundstücke, auf denen 
Wasser verbraucht wird, an die Wasserver-
sorgungseinrichtung anzuschließen (An-
schlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht 
nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder 
tatsächlich unmöglich ist.

(2)	� Auf Grundstücken, die an die Wasser-
versorgungseinrichtung angeschlossen 
sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser 
im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) 
ausschließlich aus dieser Einrichtung zu 
decken (Benutzungszwang). Gesammeltes 
Niederschlagswasser darf ordnungsgemäß 
für Zwecke der Gartenbewässerung und 
zur Toilettenspülung verwendet werden, 
soweit nicht andere Rechtsvorschriften 
entgegenstehen. § 7 Abs. 4 ist entsprechend 
anzuwenden. Verpflichtet sind die Grund-
stückseigentümer und alle Benutzer der 
Grundstücke. Sie haben auf Verlangen des 
Kemptener Kommunalunternehmens die 
dafür erforderliche Überwachung zu dulden.

§ 6 
Befreiung von Anschluss- und Benutzungs-
zwang
(1)	� Von der Verpflichtung zum Anschluss oder 

zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder 
zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder 
die Benutzung aus besonderen Gründen 
auch unter Berücksichtigung der Erforder-
nisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 
Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe 
der Gründe schriftlich beim Kemptener 
Kommunalunternehmen einzureichen.

(2)	� Die Befreiung kann befristet, unter Bedin-
gungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt 
erteilt werden.

§ 7 
Beschränkung der Benutzungspflicht
(1)	� Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Be-

nutzung auf einen bestimmten Verbrauchs-
zweck oder Teilbedarf beschränkt, soweit 
das für die öffentliche Wasserversorgung 
wirtschaftlich zumutbar ist und nicht andere 
Rechtsvorschriften oder Gründe der Volksge-
sundheit entgegenstehen.

(2)	� Gründe der Volksgesundheit stehen einer 
Beschränkung der Benutzungspflicht insbe-
sondere entgegen, wenn für den jeweiligen 
Verbrauchszweck oder Teilbedarf im Sinne 
von Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der 
Beschaffenheit von Trinkwasser erforderlich 
ist und die Versorgung mit solchem Wasser 
nur durch die Benutzung der öffentlichen 
Wasserversorgung Gewähr leistet wird.

(3)	� § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entspre-
chende Anwendung.

(4)	� Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von 
Industrieunternehmen und Weiterverteilern 
sowie für die Vorhaltung von Löschwasser.

(5)	� Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme ei-
ner Eigengewinnungsanlage hat der Grund-
stückseigentümer dem Kemptener Kom-
munalunternehmen Mitteilung zu machen; 
dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach 
dem Anschluss an die öffentliche Wasserver-
sorgung weiterbetrieben werden soll. Er hat 
durch geeignete Maßnahmen sicherzustel-
len, dass von seiner Eigengewinnungsanlage 
keine Rückwirkungen in das öffentliche 
Wasserversorgungsnetz möglich sind. Bei 
einer Nachspeisung von Trinkwasser aus der 
öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung 
in eine Eigengewinnungsanlage ist ein freier 
Auslauf (Luftbrücke) nach DIN 1988 oder 
ein Rohrunterbrecher A 1 der Nachspeiseein-
richtung in das Regenauffangbecken bzw. an 
sonstigen Stellen (z. B. Spülkästen) erforder-
lich.

§ 8 
Sondervereinbarungen
(1)	� Ist der Grundstückseigentümer nicht zum 

Anschluss berechtigt oder verpflichtet, so 
kann das Kemptener Kommunalunterneh-
men durch Vereinbarung ein besonderes 
Benutzungsverhältnis begründen.

(2)	� Für dieses gelten die Bestimmungen dieser 
Satzung und der Beitrags- und Gebührensat-
zung entsprechend. Ausnahmsweise kann in 
der Sondervereinbarung Abweichendes be-
stimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.

§ 9 
Grundstücksanschluss
(1)	� Der Grundstücksanschluss wird vom Kemp-

tener Kommunalunternehmen hergestellt, 
unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt 
und beseitigt. Er muss zugänglich und vor 

Beschädigungen geschützt sein.
(2)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 

bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung 
der Grundstücksanschlüsse sowie deren 
Änderung. Es bestimmt auch, wo und an 
welche Versorgungsleitung anzuschließen 
ist. Der Grundstückseigentümer ist vorher 
zu hören; seine berechtigten Interessen sind 
nach Möglichkeit zu wahren. Soll der Grund-
stücksanschluss auf Wunsch des Grund-
stückseigentümers nachträglich geändert 
werden, so trägt der Grundstückseigentümer 
alle hierfür anfallenden Kosten, es sei denn, 
es wurde vor der Änderung eine andere Re-
gelung getroffen.

(3)	� Der Grundstückseigentümer hat die bau-
lichen Voraussetzungen für die sichere 
Errichtung des Grundstücksanschlusses 
zu schaffen. Das Kemptener Kommunal-
unternehmen kann hierzu schriftlich eine 
angemessene Frist setzen. Der Grundstücks-
eigentümer darf keine Einwirkungen auf 
den Grundstücksanschluss vornehmen oder 
vornehmen lassen.

(4)	� Der Grundstückseigentümer und die 
Benutzer haben jede Beschädigung des 
Grundstücksanschlusses, insbesondere das 
Undichtwerden von Leitungen sowie sonsti-
ge Störungen unverzüglich dem Kemptener 
Kommunalunternehmen mitzuteilen.

§ 10 
Anlage des Grundstückseigentümers
(1)	� Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, 

für die ordnungsgemäße Errichtung, Erwei-
terung, Änderung und Unterhaltung der 
Anlage von der Übergabestelle ab zu sorgen. 
Hat er die Anlage oder Teile davon einem 
anderen vermietet oder sonst zur Benutzung 
überlassen, so ist er neben dem anderen ver-
pflichtet.

(2)	� Die Anlage darf nur unter Beachtung der 
Vorschriften dieser Satzung und anderer 
gesetzlicher oder behördlicher Bestimmun-
gen sowie nach den anerkannten Regeln der 
Technik errichtet, erweitert, geändert und 
unterhalten werden. Anlage und Verbrauchs
einrichtungen müssen so beschaffen sein, 
dass Störungen anderer Abnehmer oder der 
öffentlichen Versorgungseinrichtungen so-
wie Rückwirkungen auf die Güte des Trink-
wassers ausgeschlossen sind. Der Anschluss 
wasserverbrauchender Einrichtungen jeg-
licher Art geschieht auf Gefahr des Grund-
stückseigentümers.

(3)	� [entfällt]
(4)	� Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler 

befinden, können plombiert werden. Ebenso 
können Anlagenteile, die zur Anlage des 
Grundstückseigentümers gehören, unter 
Plombenverschluss genommen werden, um 
eine einwandfreie Messung zu gewährleis-
ten. Die dafür erforderliche Ausstattung der 
Anlage ist nach den Angaben des Kemptener 
Kommunalunternehmens zu veranlassen.

§ 11 
Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des 
Grundstückseigentümers
(1)	� Bevor die Anlage des Grundstückseigentü-

mers hergestellt oder wesentlich geändert 
wird, sind dem Kemptener Kommunalunter-
nehmen folgende Unterlagen in doppelter 
Fertigung einzureichen:

	 a) �Eine Beschreibung der geplanten Anlage 
des Grundstückseigentümers und ein 
Lageplan des Grundstücks im Maßstab 
1:1000,

	 b) �der Name des Unternehmers, der die An-
lage errichten soll,

	 c) �Angaben über eine etwaige Eigenversor-
gung,

	 d) �im Fall des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung 
zur Übernahme der Mehrkosten.

	� Die einzureichenden Unterlagen haben den 
bei dem Kemptener Kommunalunterneh-
men aufliegenden Mustern zu entsprechen. 
Alle Unterlagen sind vom Grundstücksei-
gentümer und Planfertiger zu unterschrei-
ben.

(2)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 
prüft, ob die beabsichtigte Anlage den Be-
stimmungen dieser Satzung entspricht. Ist 
das der Fall, so erteilt das Kemptener Kom-
munalunternehmen schriftlich seine Zu-
stimmung und gibt eine Fertigung der ein-
gereichten Unterlagen mit Zustimmungsver-
merk zurück; die Zustimmung kann unter 
Bedingungen und Auflagen erteilt werden. 
Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn das 
Kemptener Kommunalunternehmen nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Zugang 
der vollständigen Planunterlagen seine Zu-
stimmung schriftlich verweigert. Entspricht 
die Anlage nicht den Bestimmungen dieser 
Satzung, setzt das Kemptener Kommunal-
unternehmen dem Grundstückseigentümer 
unter Angabe der Mängel eine angemessene 
Frist zur Berichtigung und erneuten Ein-
reichung der geänderten Unterlagen beim 
Kemptener Kommunalunternehmen; Satz 3 
gilt entsprechend. Die Zustimmung und die 
Überprüfung befreien den Grundstücksei-
gentümer, den ausführenden Unternehmer 
und den Planfertiger nicht von der Ver-

antwortung für die vorschriftsmäßige und 
fehlerfreie Planung und Ausführung der 
Anlagen.

(3)	� Mit den Installationsarbeiten darf erst begon-
nen werden, wenn die Zustimmung nach 
Abs. 2 erteilt worden ist oder als erteilt gilt. 
Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, 
insbesondere nach straßen-, bau- und was-
serrechtlichen Bestimmungen bleibt durch 
die Zustimmung unberührt.

(4)	� Die Errichtung der Anlage und wesentliche 
Veränderungen dürfen nur durch das Kemp-
tener Kommunalunternehmen oder durch 
ein Installationsunternehmen erfolgen, das 
in das Installateurverzeichnis des Kemptener 
Kommunalunternehmens eingetragen ist. 
Das Kemptener Kommunalunternehmen ist 
berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu 
überwachen. Leitungen, die an Eigengewin-
nungsanlagen angeschlossen sind, dürfen 
nur mit vorheriger Zustimmung des Kemp-
tener Kommunalunternehmens verdeckt 
werden; andernfalls sind sie auf Anordnung 
des Kemptener Kommunalunternehmens 
freizulegen.

(5)	� Der Grundstückseigentümer hat jede Inbe-
triebsetzung der Anlage beim Kemptener 
Kommunalunternehmen über das Instal-
lationsunternehmen zu beantragen. Der 
Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz 
und die Inbetriebsetzung erfolgen durch das 
Kemptener Kommunalunternehmen oder 
seine Beauftragten.

(6)	� Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 
kann das Kemptener Kommunalunterneh-
men Ausnahmen zulassen.

§ 12  
Überprüfung der Anlage des Grundstückseigen-
tümers
(1)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 

ist berechtigt, die Anlage des Grundstücks-
eigentümers vor und nach ihrer Inbetrieb-
nahme zu überprüfen. Es hat auf erkannte 
Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen 
und kann deren Beseitigung verlangen.

(2)	� Werden Mängel festgestellt, welche die Si-
cherheit gefährden oder erhebliche Störun-
gen erwarten lassen, so ist das Kemptener 
Kommunalunternehmen berechtigt, den An-
schluss oder die Versorgung zu verweigern; 
bei Gefahr für Leib oder Leben ist es hierzu 
verpflichtet.

(3)	� Durch Vornahme oder Unterlassung der 
Überprüfung der Anlage sowie durch deren 
Anschluss an das Verteilungsnetz über-
nimmt das Kemptener Kommunalunterneh-
men keine Haftung für die Mängelfreiheit 
der Anlage. Dies gilt nicht, wenn sie bei ei-
ner Überprüfung Mängel festgestellt hat, die 
eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.

§ 13 
Abnehmerpflichten, Haftung
(1)	� Der Grundstückseigentümer und die Benut-

zer haben den Beauftragten des Kemptener 
Kommunalunternehmens, die sich auf 
Verlangen auszuweisen haben, zu ange-
messener Tageszeit den Zutritt zu allen der 
Wasserversorgung dienenden Einrichtungen 
zu gestatten, soweit dies zur Nachschau der 
Wasserleitungen, zum Ablesen der Wasser-
zähler und zur Prüfung, ob die Vorschriften 
dieser Satzung und die vom Kemptener 
Kommunalunternehmen auferlegten Bedin-
gungen und Auflagen erfüllt werden, erfor-
derlich ist. Zur Überwachung der satzungs-
mäßigen und gesetzlichen Pflichten sind die 
mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten 
Personen des Kemptener Kommunalun-
ternehmens berechtigt, zu angemessener 
Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, 
Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräu-
me im erforderlichen Umfang zu betreten. 
Der Grundstückseigentümer, gegebenenfalls 
auch die Benutzer des Grundstücks, werden 
davon nach Möglichkeit vorher verständigt.

(2)	� Der Grundstückseigentümer und die Be-
nutzer sind verpflichtet, alle für die Prüfung 
des Zustands der Anlagen erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Sie haben die Verwen-
dung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen 
vor Inbetriebnahme dem Kemptener Kom-
munalunternehmen mitzuteilen, soweit sich 
dadurch die vorzuhaltende Leistung wesent-
lich erhöht.

(3)	� Der Grundstückseigentümer und die Benut-
zer haften dem Kemptener Kommunalun-
ternehmen für von ihnen verschuldete Schä-
den, die auf eine Verletzung ihrer Pflichten 
nach dieser Satzung zurückzuführen sind.

§ 14 
Grundstücksbenutzung
(1)	� Der Grundstückseigentümer hat das An-

bringen und Verlegen von Leitungen ein-
schließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung 
von Wasser über sein im Versorgungsgebiet 
liegendes Grundstück sowie sonstige Schutz-
maßnahmen unentgeltlich zuzulassen, 
wenn und soweit diese Maßnahmen für die 
örtliche Wasserversorgung erforderlich sind. 
Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die 
an die Wasserversorgung angeschlossen oder 
anzuschließen sind, die vom Eigentümer im 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem 
angeschlossenen oder zum Anschluss vor-
gesehenen Grundstück genutzt werden oder 
für die Möglichkeit der Wasserversorgung 
sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Ver-
pflichtung entfällt, soweit die Inanspruch-
nahme der Grundstücke den Eigentümer in 
unzumutbarer Weise belasten würde.

(2)	� Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig 
über Art und Umfang der beabsichtigten 
Inanspruchnahme seines Grundstücks zu 
benachrichtigen.

(3)	� Der Grundstückseigentümer kann die Verle-
gung der Einrichtungen verlangen, wenn sie 
an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung 
hat das Kemptener Kommunalunternehmen 

zu tragen, soweit die Einrichtungen nicht 
ausschließlich der Versorgung des Grund-
stückes dienen.

(4)	� Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 
3 eingestellt, ist der Grundstückseigentümer 
verpflichtet, die Entfernung der Einrichtun-
gen zu gestatten

(5)	� Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffent-
liche Verkehrswege und Verkehrsflächen 
sowie für Grundstücke, die durch Planfest-
stellung für den Bau von öffentlichen Ver-
kehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt 
sind.

§ 15 
Art und Umfang der Versorgung
(1)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 

stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- 
und Gebührensatzung aufgeführten Entgelt 
zur Verfügung. Es liefert das Wasser als 
Trinkwasser unter dem Druck und in der 
Beschaffenheit, die in dem betreffenden Ab-
schnitt des Versorgungsgebietes üblich sind, 
entsprechend den jeweils geltenden Rechts-
vorschriften und den anerkannten Regeln 
der Technik.

(2)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 
ist berechtigt, die Beschaffenheit und den 
Druck des Wassers im Rahmen der gesetzli-
chen und behördlichen Bestimmungen so-
wie der anerkannten Regeln der Technik zu 
ändern, sofern dies aus wirtschaftlichen oder 
technischen Gründen zwingend erforderlich 
ist. Das Kemptener Kommunalunternehmen 
wird eine dauernde wesentliche Änderung 
den Wasserabnehmern nach Möglichkeit 
mindestens zwei Monate vor der Umstellung 
schriftlich bekannt geben und die Belange 
der Anschlussnehmer möglichst berück-
sichtigen. Die Grundstückseigentümer sind 
verpflichtet, ihre Anlagen auf eigene Kosten 
den geänderten Verhältnissen anzupassen.

(3)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 
stellt das Wasser im Allgemeinen ohne 
Beschränkung zu jeder Tag- und Nachtzeit 
am Ende des Hausanschlusses zur Verfü-
gung. Dies gilt nicht, soweit und solange das 
Kemptener Kommunalunternehmen durch 
höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, 
Wassermangel oder sonstige technische 
oder wirtschaftliche Umstände, deren Be-
seitigung ihm nicht zumutbar ist, an der 
Wasserversorgung gehindert ist. Das Kemp-
tener Kommunalunternehmen kann die 
Belieferung ablehnen, mengenmäßig und 
zeitlich beschränken oder unter Auflagen 
und Bedingungen gewähren, soweit das zur 
Wahrung des Anschluss- und Benutzungs-
rechts der anderen Berechtigten erforderlich 
ist. Das Kemptener Kommunalunternehmen 
darf ferner die Lieferung unterbrechen, um 
betriebsnotwendige Arbeiten vorzunehmen. 
Soweit möglich, gibt das Kemptener Kom-
munalunternehmen Absperrungen der Was-
serleitung vorher öffentlich bekannt und un-
terrichtet die Abnehmer über Umfang und 
voraussichtliche Dauer der Unterbrechung.

(4)	� Das Wasser wird lediglich zur Deckung 
des Eigenbedarfs für die angeschlossenen 
Grundstücke geliefert. Die Überleitung von 
Wasser in ein anderes Grundstück bedarf der 
schriftlichen Zustimmung des Kemptener 
Kommunalunternehmens; die Zustimmung 
wird erteilt, wenn nicht überwiegende ver-
sorgungswirtschaftliche Gründe entgegen-
stehen.

(5)	� Für Einschränkungen oder Unterbrechun-
gen der Wasserlieferung und für Änderun-
gen des Drucks oder der Beschaffenheit des 
Wassers, die durch höhere Gewalt, Wasser-
mangel oder sonstige technische oder wirt-
schaftliche Umstände, die das Kemptener 
Kommunalunternehmen nicht abwenden 
kann, oder aufgrund behördlicher Verfügun-
gen veranlasst sind, steht dem Grundstücks-
eigentümer kein Anspruch auf Minderung 
verbrauchsunabhängiger Gebühren zu.

§ 16 
Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung 
für Feuerlöschzwecke
(1)	� Sollen auf einem Grundstück private Feuer-

löschanschlüsse eingerichtet werden, so sind 
über die näheren Einzelheiten einschließlich 
der Kostentragung besondere Vereinbarun-
gen zwischen dem Grundstückseigentümer 
dem Kemptener Kommunalunternehmen zu 
treffen.

(2)	� Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit 
Wasserzählern ausgerüstet. Sie müssen auch 
für die Feuerwehr benutzbar sein.

(3)	� Wenn es brennt oder wenn sonst Gemein-
gefahr droht, sind die Anordnungen der 
Feuerwehr, der Polizei, und des Kemptener 
Kommunalunternehmens zu befolgen; ins-
besondere haben die Wasserabnehmer ihre 
Leitungen und ihre Eigenanlagen auf Ver-
langen zum Feuerlöschen zur Verfügung zu 
stellen. Ohne zwingenden Grund dürfen sie 
in diesen Fällen kein Wasser entnehmen.

(4)	� Bei Feuergefahr hat die Feuerwehr und das 
Kemptener Kommunalunternehmen das 
Recht, Versorgungsleitungen und Grund-
stücksanschlüsse vorübergehend abzusper-
ren. Dem von der Absperrung betroffenen 
Wasserabnehmer steht hierfür kein Entschä-
digungsanspruch zu.

§ 17 
Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, Was-
serabgabe aus öffentlichen Entnahmestellen
(1)	� Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von 

Bauwasser ist rechtzeitig bei dem Kemptener 
Kommunalunternehmen zu beantragen. 
Muss das Wasser von einem anderen Grund-
stück bezogen werden, so ist die schriftliche 
Zustimmung des Grundstückseigentümers 
beizubringen. Über die Art der Wasserabga-
be entscheidet das Kemptener Kommunal-
unternehmen; es legt die weiteren Bedin-
gungen für den Wasserbezug fest.

(2)	� Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten 



nicht zum Feuerlöschen, sondern zu ande-
ren vorübergehenden Zwecken entnommen 
werden soll, stellt das Kemptener Kommu-
nalunternehmen auf Antrag einen Wasser-
zähler, gegebenenfalls Absperrvorrichtung 
und Standrohr zur Verfügung und setzt die 
Bedingungen für die Benutzung fest.

§ 18 
Haftung bei Versorgungsstörungen
(1)	� Für Schäden, die ein Grundstückseigentü-

mer durch Unterbrechung der Wasserversor-
gung oder durch Unregelmäßigkeiten in der 
Belieferung erleidet, haftet das Kemptener 
Kommunalunternehmen aus dem Benut-
zungsverhältnis oder aus unerlaubter Hand-
lung im Falle

	 1. �der Tötung oder Verletzung des Körpers 
oder der Gesundheit des Grundstücksei-
gentümers, es sei denn, dass der Schaden 
von dem Kemptener Kommunalunterneh-
mens oder einem Erfüllungs- oder Ver-
richtungsgehilfen weder vorsätzlich noch 
fahrlässig verursacht worden ist

	 2. �der Beschädigung einer Sache, es sei 
denn, dass der Schaden weder durch Vor-
satz noch durch grobe Fahrlässigkeit des 
Kemptener Kommunalunternehmen oder 
eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehil-
fen verursacht worden ist,

	 3. �eines Vermögensschadens, es sei denn, 
dass dieser weder durch Vorsatz noch 
durch grobe Fahrlässigkeit eines vertre-
tungsberechtigten Organs des Kemptener 
Kommunalunternehmens verursacht wor-
den ist.

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von Ver-
richtungsgehilfen anzuwenden.
(2)	� Gegenüber Benutzern und Dritten, an die 

der Grundstückseigentümer das gelieferte 
Wasser im Rahmen des § 15 Abs. 4 weiter-
leitet, haftet das Kemptener Kommunalun-
ternehmen für Schäden, die diesen durch 
Unterbrechung der Wasserversorgung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Beliefe-
rung entstehen, wie einem Grundstücksei-
gentümer.

(3)	� Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprü-
che von Grundstückseigentümern anzu-
wenden, die diese gegen ein drittes Wasser-
versorgungsunternehmen aus unerlaubter 
Handlung geltend machen. Das Kemptener 
Kommunalunternehmen ist verpflichtet, 
den Grundstückseigentümern auf Verlangen 
über die mit der Schadensverursachung 
durch ein drittes Unternehmen zusammen-
hängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu 
geben, als sie ihm bekannt sind oder von 
ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden 
können und ihre Kenntnis zur Geltendma-
chung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(4)	� Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 
15 Euro.

(5)	� Schäden sind dem Kemptener Kommunal-
unternehmen unverzüglich mitzuteilen.

§ 19 
Wasserzähler
(1)	� Der Wasserzähler ist Eigentum des Kemp-

tener Kommunalunternehmens. Die 
Lieferung, Aufstellung, technische Überwa-
chung, Unterhaltung, Auswechslung und 
Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe 
des Kemptener Kommunalunternehmens; 
es bestimmt auch Art, Zahl und Größe der 
Wasserzähler sowie ihren Aufstellungsort. 
Bei der Aufstellung hat das Kemptener Kom-
munalunternehmen so zu verfahren, dass 
eine einwandfreie Zählung gewährleistet ist; 
es hat den Grundstückseigentümer zuvor an-
zuhören und seine berechtigten Interessen 
zu wahren.

(2)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen ist 
verpflichtet, auf Verlangen des Grundstücks-
eigentümers die Wasserzähler zu verlegen, 
wenn dies ohne Beeinträchtigung einer ein-
wandfreien Messung möglich ist. Das Kemp-
tener Kommunalunternehmen kann die 
Verlegung davon abhängig machen, dass der 
Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die 
Kosten zu übernehmen.

(3)	� Der Grundstückseigentümer haftet für das 
Abhandenkommen und die Beschädigung 
der Wasserzähler, soweit ihn hieran ein Ver-
schulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädi-
gungen und Störungen dieser Einrichtungen 
dem Kemptener Kommunalunternehmen 
unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, 
sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwas-
ser sowie vor Frost zu schützen.

(4)	� Die Wasserzähler werden von einem Beauf-
tragten des Kemptener Kommunalunterneh-
mens möglichst in gleichen Zeitabständen 
abgelesen. Der Grundstückseigentümer 
hat dafür zu sorgen, dass die Wasserzähler 
leicht zugänglich sind. Auf Verlangen des 
Kemptener Kommunalunternehmens sind 
Wasserzähler vom Grundstückseigentümer 
abzulesen und die Ableseergebnisse dem 
Kemptener Kommunalunternehmen mitzu-
teilen.

§ 20 
Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze
(1)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 

kann verlangen, dass der Grundstücksei-
gentümer auf eigene Kosten an der Grund-
stücksgrenze nach seiner Wahl einen geeig-
neten Wasserzählerschacht oder Wasserzäh-
lerschrank anbringt, wenn

	 1. �das Grundstück unbebaut ist oder
	 2. �die Versorgung des Gebäudes mit Grund-

stücksanschlüssen erfolgt, die unverhält-
nismäßig lang sind oder nur unter be-
sonderen Erschwernissen verlegt werden 
können, oder

	 3. �kein Raum zur frostsicheren Unterbrin-
gung des Wasserzählers vorhanden ist.

(2)	� Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, 
die Einrichtungen in ordnungsgemäßem 
Zustand und jederzeit zugänglich zu halten.

§ 21 
Nachprüfung der Wasserzähler
(1)	� Der Grundstückseigentümer kann jederzeit 

die Nachprüfung der Wasserzähler durch ei-
ne Eichbehörde oder eine staatlich anerkann-
te Prüfstelle im Sinn des § 40 des Mess- und 
Eichgesetzes verlangen. Stellt der Grund-
stückseigentümer den Antrag auf Prüfung 
nicht beim Kemptener Kommunalunterneh-
men, so hat er dieses vor Antragstellung zu 
benachrichtigen.

(2)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 
braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der 
Wasserzähler nur nachzukommen, wenn der 
Grundstückseigentümer sich verpflichtet, 
die Kosten zu übernehmen, falls die Abwei-
chung die gesetzlichen Verkehrsfehlergren-
zen nicht überschreitet.

§ 22 
Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs
(1)	� Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers 

ist dem Kemptener Kommunalunternehmen 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(2)	� Will ein Grundstückseigentümer, der zur 
Benutzung der Wasserversorgungseinrich-
tung nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug 
aus der öffentlichen Wasserversorgung voll-
ständig einstellen, so hat er das mindestens 
eine Woche vor dem Ende des Wasserbezugs 
schriftlich dem Kemptener Kommunalunter-
nehmen zu melden.

(3)	� Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung 
Verpflichteter den Wasserbezug einstellen, 
hat er beim Kemptener Kommunalunterneh-
men Befreiung nach § 6 zu beantragen.

§ 23 
Einstellung der Wasserlieferung
(1)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 

ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz 
oder teilweise fristlos einzustellen, wenn 
der Grundstückseigentümer oder Benutzer 
dieser Satzung oder sonstigen die Wasserver-
sorgung betreffenden Anordnungen zuwi-
derhandelt und die Einstellung erforderlich 
ist, um

	 1. �eine unmittelbare Gefahr für die Sicher-
heit von Personen oder Anlagen abzuwen-
den,

	 2. �den Verbrauch von Wasser unter Umge-
hung, Beeinflussung oder vor Anbringung 
der Messeinrichtungen zu verhindern oder

	 3. �zu gewährleisten, dass Störungen anderer 
Abnehmer, störende Rückwirkungen auf 
Einrichtungen des Kemptener Kommu-
nalunternehmens oder Dritter oder Rück-
wirkungen auf die Güte des Trinkwassers 
ausgeschlossen sind.

(2)	� Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbeson-
dere bei Nichterfüllung einer Zahlungsver-
pflichtung trotz Mahnung ist das Kemptener 
Kommunalunternehmen berechtigt, die 
Versorgung zwei Wochen nach Androhung 
einzustellen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen 
der Einstellung außer Verhältnis zur Schwe-
re der Zuwiderhandlung stehen und hinrei-
chende Aussicht besteht, dass der Grund-
stückseigentümer seinen Verpflichtungen 
nachkommt. Das Kemptener Kommunalun-
ternehmen kann mit der Mahnung zugleich 
die Einstellung der Versorgung androhen.

(3)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen hat 
die Versorgung unverzüglich wieder aufzu-
nehmen, sobald die Gründe für die Einstel-
lung entfallen sind.

§ 24 
Ordnungswidrigkeiten
(1)	� Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit 

Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich
	 1. �den Vorschriften über den Anschluss- und 

Benutzungszwang in § 5 zuwiderhandelt,
	 2. �eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1,  

§ 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 2 fest
gelegten oder hierauf gestützten Melde-, 
Auskunfts-, Nachweis oder Vorlagepflich-
ten verletzt,

	 3. �entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung des 
Kemptener Kommunalunternehmens mit 
den Installationsarbeiten beginnt,

	 4. �gegen die vom Kemptener Kommunal-
unternehmen nach § 15 Abs. 3 Satz 3 an-
geordneten Verbrauchseinschränkungen 
oder Verbrauchsverbote verstößt.

(2)	� Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende 
Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben 
unberührt.

§ 25 
Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel
(1)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 

kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung 
bestehenden Verpflichtungen Anordnungen 
für den Einzelfall erlassen.

(2)	� Für die Erzwingung der in dieser Satzung 
vorgeschriebenen Handlungen, eines Dul-
dens oder Unterlassens gelten die Vorschrif-
ten des Bayerischen Verwaltungszustellungs- 
und Vollstreckungsgesetzes.

§ 26 
Inkrafttreten
(1)	� Diese Satzung tritt am 01. Januar 2018 in 

Kraft.
(2)	� Gleichzeitig tritt die Wasserabgabesatzung 

des Kemptener Kommunalunternehmens 
vom 20. Januar 2000 außer Kraft.

Kempten (Allgäu), 26. September 2017
Kemptener Kommunalunternehmen
Thomas Kiechle
Oberbürgermeister und
Verwaltungsratsvorsitzender

■ Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserab-
gabesatzung des Kemptener Kommunalunterneh-
mens (BGS-WAS)
Vom 26. September 2017
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunal-
abgabengesetzes (KAG) erlässt das Kemptener 
Kommunalunternehmen folgende Beitrags- und 
Gebührensatzung:

§ 1 
Beitragserhebung
Das Kemptener Kommunalunternehmen erhebt 
zur Deckung seines Aufwandes für die Herstel-
lung der Wasserversorgungseinrichtung einen 
Beitrag.
§ 2 
Beitragstatbestand
Der Beitrag wird erhoben für
	 1. �bebaute, bebaubare oder gewerblich ge-

nutzte oder gewerblich nutzbare Grund-
stücke, wenn für sie nach § 4 WAS ein 
Recht zum Anschluss an die Wasserversor-
gungseinrichtung besteht oder

	 2. �tatsächlich angeschlossene Grundstücke.
§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld
(1)	� Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirkli-

chung des Beitragstatbestandes. Ändern sich 
die für die Beitragsbemessung maßgebli-
chen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a 
KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitrags-
schuld mit dem Abschluss der Maßnahme.

(2)	� Wird erstmals eine wirksame Satzung erlas-
sen und ist der Beitragstatbestand vor dem 
Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht 
die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten die-
ser Satzung.

§ 4 
Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des 
Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.
§ 5 
Beitragsmaßstab
(1)	� Der Beitrag wird nach der Grundstücksflä-

che und der Geschossfläche der vorhande-
nen Gebäude berechnet. Die beitragspflich-
tige Grundstücksfläche wird bei Grund-
stücken von mindestens 3000 m² Fläche 
(übergroße Grundstücke) in unbeplanten 
Gebieten

	 – �bei bebauten Grundstücken auf das 1,5-fa-
che der beitragspflichtigen Geschossfläche, 
mindestens jedoch 3000 m²,

	 – �bei unbebauten Grundstücken auf 3000 
m² begrenzt.

	� Abweichend hiervon wird in unbeplanten 
Gebieten, die nach Art ihrer Nutzung Gewer-
be- und Industriegebieten vergleichbar sind, 
eine beitragspflichtige Grundstücksfläche 
von mindestens 8000 m² auf das 1,5-fache 
der beitragspflichtigen Geschossfläche, min-
destens 8000 m², begrenzt.

(2)	� Die Geschossfläche ist nach den Außenma-
ßen der Gebäude in allen Geschossen zu er-
mitteln. Keller werden mit der vollen Fläche 
herangezogen. Dachgeschosse werden nur 
herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 
Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die 
nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf 
nach Anschluss an die Wasserversorgung 
auslösen oder die nicht angeschlossen wer-
den dürfen, werden nicht herangezogen; das 
gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die 
tatsächlich einen Wasseranschluss haben. 
Balkone, Loggien und Terrassen bleiben 
außer Ansatz, wenn und soweit sie über die 
Gebäudefluchtlinie hinausragen.

(3)	� Bei Grundstücken, für die nur eine gewerb-
liche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, 
sowie bei sonstigen unbebauten, aber be-
baubaren Grundstücken wird als Geschoss-
fläche ein Viertel der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die 
zulässige oder für die Beitragsbemessung 
maßgebliche vorhandene Bebauung im 
Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur 
untergeordnete Bedeutung hat, gelten als 
gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke 
im Sinn des Satzes 1, Alternative 1.

(4)	� Ein zusätzlicher Beitrag entsteht, mit der 
nachträglichen Änderung der für die Bei-
tragsbemessung maßgeblichen Umstände, 
soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. Eine 
Beitragspflicht entsteht insbesondere,

	 – �im Falle der Vergrößerung eines Grund-
stücks für die zusätzlichen Flächen, soweit 
für diese bisher noch keine Beiträge geleis-
tet worden sind,

	 – �im Falle der Geschossflächenvergrößerung 
für die zusätzlich geschaffenen Geschoss-
flächen sowie im Falle des Abs. 1 Satz 2 für 
die sich aus ihrer Vervielfachung errech-
nende zusätzliche Grundstücksfläche,

	 – �im Falle der Nutzungsänderung eines 
bisher beitragsfreien Gebäudes oder Ge-
bäudeteils im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, 
soweit infolge der Nutzungsänderung die 
Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit 
entfallen.

(5)	� Wird ein unbebautes, aber bebaubares 
Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 
festgesetzt worden ist, später bebaut, wird 
der Beitrag nach Abzug der nach Abs. 3 
berücksichtigten Geschossflächen und den 
nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücks-
flächen neu berechnet. Dieser Betrag ist nach 
zu entrichten. Ergibt die Gegenüberstellung 
ein Weniger an Geschossflächen, ist für die 
Berechnung des Erstattungsbetrages auf 
den Beitragssatz abzustellen, nach dem der 
ursprüngliche Beitrag entrichtet worden ist. 
Die Nachberechnung wird nicht ausgelöst, 
wenn das Grundstück mit einem anschluss-
bedarfsfreien Gebäude mit einer Geschoss-
fläche von weniger als 5 vom Hundert der 
Grundstücksfläche bebaut wird, es sei denn, 
das Gebäude ist tatsächlich an die Wasserver-
sorgungseinrichtung angeschlossen.

§ 6 
Beitragssatz
Der Beitrag beträgt
	 a) �pro m² Grundstücksfläche 1,08 EUR/netto
	 b) �pro m² Geschossfläche 3,17 EUR/netto.
§ 7 
Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe 
des Beitragsbescheides fällig.

§ 8 
Beitragsablösung
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Bei-
tragspflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbei-
trag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe 
des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung 
besteht nicht.
§ 9 
Gebührenerhebung
Das Kemptener Kommunalunternehmen erhebt 
für die Benutzung der Wasserversorgungsein-
richtung Grundgebühren (§ 9a) und Verbrauchs-
gebühren (§ 10).
§ 9a 
Grundgebühr
(1)	� Die Grundgebühr wird nach dem Dauer-

durchfluss (Q3) bzw. nach dem Nenndurch-
fluss (Qn) der verwendeten Wasserzähler 
berechnet. Befinden sich auf einem Grund-
stück nicht nur vorübergehend mehrere 
Hauptwasserzähler im Sinne des § 19 WAS, 
so wird die Grundgebühr für jeden Haupt-
wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler 
nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurch-
fluss geschätzt, der nötig wäre, um die mög-
liche Wasserentnahme messen zu können.

(2)	� Die Grundgebühr beträgt bei der Verwen-
dung von Wasserzählern mit

Dauerdurch
fluss (Q3 )

Nenndurch
fluss (Qn )

bis Q3 4 bis Qn 2,5 33,00 EUR/netto

bis Q3 10 bis Qn 6 37,00 EUR/netto

bis Q3 16 bis Qn 10 55,00 EUR/netto

bis Q3 63 bis Qn 40 150,00 EUR/netto

über Q3 63 über Qn 40 300,00 EUR/netto

§ 10 
Verbrauchsgebühr
(1)	� Die Verbrauchsgebühr wird nach Maßgabe 

der nachfolgenden Absätze nach der Menge 
des aus der Wasserversorgungseinrichtung 
entnommenen Wassers berechnet. Die Ge-
bühr beträgt 1,45 EUR/netto pro Kubikmeter 
entnommenen Wassers.

(2)	� Der Wasserverbrauch wird durch geeichte 
Wasserzähler ermittelt. Er ist vom Kempte-
ner Kommunalunternehmen zu schätzen, 
wenn

	 1. �ein Wasserzähler nicht vorhanden ist,
	 2. �der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen 

Ablesung nicht ermöglicht wird,
	 3. �sich konkrete Anhaltspunkte dafür erge-

ben, dass ein Wasserzähler den wirklichen 
Wasserverbrauch nicht angibt, oder

	 4. �der Grundstückseigentümer auf Verlan-
gen des Kemptener Kommunalunterneh-
mens, den Wasserzähler abzulesen und 
die Ableseergebnisse vorzulegen, nicht 
oder nicht innerhalb einer vom Kempte-
ner Kommunalunternehmen festgesetzten 
Frist nachkommt.

(3)	� Wird ein Bauwasserzähler verwendet, beträgt 
die Gebühr 1,45 EUR/netto pro Kubikmeter 
entnommenen Wassers. Hinzu kommt für 
jeden Bauwasserzähler eine einmalige Ins-
tallationspauschale in Höhe von 80,00 EUR/
netto.

§ 11 
Entstehen der Gebührenschuld
(1)	� Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Was-

serentnahme.
(2)	� Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem 

Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsferti-
gen Herstellung des Anschlusses folgt; das 
Kemptener Kommunalunternehmen teilt 
dem Gebührenschuldner diesen Tag schrift-
lich mit. Im Übrigen entsteht die Grundge-
bühr mit dem Beginn eines jeden Tages in 
Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgebüh-
renschuld neu. 

§ 12 
Gebührenschuldner
(1)	� Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt 

des Entstehens der Gebührenschuld Eigen-
tümer des Grundstücks oder ähnlich zur 
Nutzung des Grundstücks dinglich berech-
tigt ist.

(2)	� Gebührenschuldner ist auch der Inhaber 
eines auf dem Grundstück befindlichen Be-
triebs.

(3)	� Gebührenschuldner ist auch die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft.

(4)	� Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamt-
schuldner.

(5)	� Die Gebührenschuld ruht für alle Gebüh-
renschulden, die gegenüber den in den 
Abs. 1 bis 4 genannten Gebührenschuldnern 
festgesetzt worden sind, als öffentliche Last 
auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht 
(Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG).

§ 13 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung
(1)	� Die Grund- und Verbrauchsgebühren wer-

den grundsätzlich jährlich zum Jahresende 
abgerechnet. Sie werden einen Monat nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides, 
frühestens jedoch am 15.02. des auf den 
Abrechnungszeitraum folgenden Jahres, zur 
Zahlung fällig. Die Verbrauchs- und Grund-
gebühren, die nicht zum Jahresende abge-
rechnet werden, werden einen Monat nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

(2)	� Auf die Gebührenschuld sind zum 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. jeden Jahres Vor-
auszahlungen in Höhe eines Viertels des 
Jahresverbrauchs der Jahresabrechnung 
des Vorjahres zuzüglich eines Viertels der 
Grundgebühr zu leisten. Fehlt ein solcher 
Vorjahresverbrauch, so setzt das Kemptener 
Kommunalunternehmen die Höhe der Vor-
auszahlungen unter Schätzung des Jahresge-
samtverbrauches fest.

§ 14 
Mehrwertsteuer
Zu den Beiträgen (§ 6) und den Gebühren (§§ 9a 
und 10) wird die Mehrwertsteuer in der jeweils 
gesetzlichen Höhe erhoben.

§ 15 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind 
verpflichtet, dem Kemptener Kommunalunter-
nehmen für die Höhe der Abgabe maßgebliche 
Veränderungen unverzüglich zu melden und 
über den Umfang dieser Veränderungen – auf 
Verlangen auch unter Vorlage entsprechender 
Unterlagen -  Auskunft zu erteilen.
§ 16 
Übergangsbestimmung
Beitragstatbestände, die von vorangegangenen 
Satzungen erfasst werden sollten, werden als 
abgeschlossen behandelt, soweit bestandskräf-
tige Veranlagungen vorliegen. Wurden solche 
Beitragstatbestände nach den o. g. Satzungen 
nicht oder nicht vollständig veranlagt oder sind 
Beitragsbescheide noch nicht bestandkräftig, be-
misst sich der Beitrag nach den Regelungen der 
vorliegenden Satzung.
§ 17 
Inkrafttreten
(1)	� Diese Satzung tritt am 01. Januar 2018 in 

Kraft.
(2)	� Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebüh-

rensatzung zur Wasserabgabesatzung des 
Kemptener Kommunalunternehmens vom 
1. Oktober 2009 außer Kraft.

Kempten (Allgäu), 26. September 2017
Kemptener Kommunalunternehmen
Thomas Kiechle
Oberbürgermeister und
Verwaltungsratsvorsitzender

■ Entwässerungssatzung des Kemptener 
Kommunalunternehmens (EWS)
Vom 26. September 2017
Aufgrund der Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 
2, Abs. 2 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) 
erlässt das Kemptener Kommunalunternehmen 
folgende Satzung:
§ 1 
Öffentliche Einrichtung
(1)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 

betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Ab-
wasserbeseitigung (Entwässerungseinrich-
tung) für das Stadtgebiet Kempten (Allgäu). 
Zur öffentlichen Entwässerungseinrichtung 
zählen auch die vom Zweckverband „Abwas-
serverband Kempten (Allgäu)“ errichteten 
und betriebenen Anlagenteile im Stadtgebiet 
Kempten (Allgäu).

(2)	� Art und Umfang der Entwässerungseinrich-
tung bestimmt das Kemptener Kommunal-
unternehmen.

(3)	� Zur Entwässerungseinrichtung des Kempte-
ner Kommunalunternehmens gehören auch 
die im öffentlichen Straßengrund liegenden 
Grundstücksanschlüsse.

§ 2 
Grundstücksbegriff, Verpflichtete
(1)	� Grundstück im Sinne dieser Satzung ist 

jedes räumlich zusammenhängende und ei-
nem gemeinsamen Zweck dienende Grund-
eigentum desselben Eigentümers, das eine 
selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, 
auch wenn es sich um mehrere Grundstücke 
oder Teile von Grundstücken im Sinne des 
Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtlich 
verbindliche planerische Vorgaben vorhan-
den sind, sind sie zu berücksichtigen.

(2)	� Die in dieser Satzung für Grundstücksei-
gentümer erlassenen Vorschriften gelten 
auch für Teileigentümer, Erbbauberechtigte, 
Wohnungseigentümer, Wohnungserbbau-
berechtigte, Nießbraucher und sonstige zur 
Nutzung eines Grundstücks dinglich Berech-
tigte. Von mehreren dinglich Berechtigten ist 
jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften 
als Gesamtschuldner.

§ 3 
Begriffsbestimmungen
Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehen-
den Begriffe folgende Bedeutung:
Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, 

landwirtschaftlichen oder sonstigen 
Gebrauch in seinen Eigenschaften verän-
derte Wasser und das bei Trockenwetter 
damit zusammen abfließende Wasser 
(Schmutzwasser) sowie das von Nieder-
schlägen aus dem Bereich von bebauten 
oder befestigten Flächen gesammelt 
abfließende Wasser (Niederschlagswasser). 
Als Schmutzwasser gelten auch die aus 
Anlagen zum Behandeln, Lagern und 
Ablagern von Abfällen austretenden und 
gesammelten Flüssigkeiten. Die Bestim-
mungen dieser Satzung gelten nicht für 
das in landwirtschaftlichen Betrieben 
anfallende Abwasser (einschließlich Jau-
che und Gülle), das dazu bestimmt ist, auf 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu 
werden; nicht zum Aufbringen bestimmt 
ist insbesondere das häusliche Abwasser.

Kanäle sind Mischwasserkanäle, Schmutz-
wasserkanäle oder Regenwasserkanäle 
einschließlich der Sonderbauwerke wie 
z. B. Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, 
Regenüberläufe.

Schmutz
wasserkanäle

dienen ausschließlich der Aufnahme und 
Ableitung von Schmutzwasser.

Mischwasser-
kanäle

sind zur Aufnahme und Ableitung von 
Niederschlags- und Schmutzwasser be-
stimmt.

Regenwasser-
kanäle

dienen ausschließlich der Aufnahme und 
Ableitung von Niederschlagswasser.

Sammel
kläranlage

ist eine Anlage zur Reinigung des in den 
Kanälen gesammelten Abwassers ein-
schließlich der Ableitung zum Gewässer.

Grundstücks-
anschlüsse 

sind bei 
– �Freispiegelkanälen: die Leitungen vom 

Kanal bis zum Kontrollschacht. Ist 
entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein 
Kontrollschacht vorhanden, endet der 
Grundstücksanschluss an der Grenze 
privater Grundstücke zum öffentlichen 
Straßengrund

– �Druckentwässerung: die Leitungen vom 
Kanal bis zum Abwassersammelschacht.

– �Unterdruckentwässerung: die Leitungen 
vom Kanal bis einschließlich des Grund-
stückanschlussschachts.



Gemeinsame 
Grundstücks-
anschlüsse

sind Grundstücksanschlüsse, die über 
Privatgrundstücke (z.B. Privatwege) verlau-
fen und mehr als ein Grundstück mit dem 
Kanal verbinden.

Grundstücks-
entwässe-
rungsanlagen

sind bei
– �Freispiegelkanälen: die Einrichtungen 

eines Grundstücks, die der Beseitigung 
des Abwassers dienen, bis einschließlich 
des Kontrollschachts. Hierzu zählt auch 
die im Bedarfsfall erforderliche Hebe-
anlage zur ordnungsgemäßen Entwäs-
serung eines Grundstücks (§ 9 Abs. 3 
EWS). Ist entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS 
kein Kontrollschacht vorhanden, endet 
die Grundstücksentwässerungsanlage an 
der Grenze privater Grundstücke zum 
öffentlichen Straßengrund.

– �Druckentwässerung: die Einrichtungen 
eines Grundstücks, die der Beseitigung 
des Abwassers dienen, bis einschließlich 
des Abwassersammelschachts.

– �Unterdruckentwässerung: die Einrich-
tungen eines Grundstücks, die der 
Beseitigung des Abwassers dienen, bis 
zum Grundstückanschlussschachts.

Kontroll-
schacht

ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle 
und Wartung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage dient.

Abwasser-
sammel-
schacht 
(bei Druck-
entwässe-
rung)

ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und 
Steuerungsanlage.

Grundstücks-
anschluss-
schacht 
(bei Unter-
druckentwäs-
serung)

ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vor-
lagebehälter dienenden Stauraum sowie 
einer Absaugventileinheit.

Messschacht ist eine Einrichtung für die Messung des 
Abwasserabflusses oder die Entnahme von 
Abwasserproben.

Abwasserbe-
handlungs-
anlage

ist eine Einrichtung, die dazu dient, die 
Schädlichkeit des Abwassers vor Einlei-
tung in den Kanal zu vermindern oder zu 
beseitigen. Hierzu zählen insbesondere 
Kleinkläranlagen zur Reinigung häusli-
chen Abwassers sowie Anlagen zur (Vor-) 
Behandlung gewerblichen oder industriel-
len Abwassers.

Fachlich 
geeigneter 
Unterneh-
mer

ist ein Unternehmer, der geeignet ist, 
Arbeiten an Grundstücksentwässerungs-
anlagen fachkundig auszuführen. Voraus-
setzungen für die fachliche Eignung sind 
insbesondere
– �die ausreichende berufliche Qualifikati-

on und Fachkunde der verantwortlichen 
technischen Leitung,

– �die Sachkunde des eingesetzten Perso-
nals und dessen nachweisliche Quali-
fikation für die jeweiligen Arbeiten an 
Grundstücksentwässerungsanlagen,

– �die Verfügbarkeit der benötigten Werk-
zeuge, Maschinen und Geräte,

– �die Verfügbarkeit und Kenntnis der ent-
sprechenden Normen und Vorschriften,

– �eine interne Qualitätssicherung (Wei-
terbildung, Kontrollen und Dokumen-
tation).

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht
(1) �Jeder Grundstückseigentümer kann verlan-

gen, dass sein Grundstück nach Maßgabe 
dieser Satzung an die Entwässerungseinrich-
tung angeschlossen wird. Er ist berechtigt, 
nach Maßgabe der §§ 14 bis 17 das anfallende 
Abwasser in die Entwässerungseinrichtung 
einzuleiten.

(2)	� Das Anschluss- und Benutzungsrecht er-
streckt sich nur auf solche Grundstücke, die 
durch einen Kanal erschlossen sind. Der 
Grundstückseigentümer kann unbeschadet 
weitergehender bundes- und landesgesetzli-
cher Vorschriften nicht verlangen, dass neue 
Kanäle hergestellt oder bestehende Kanäle 
geändert werden. Welche Grundstücke durch 
einen Kanal erschlossen werden, bestimmt 
das Kemptener Kommunalunternehmen.

(3)	� Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht 
nicht,

	 1. �wenn das Abwasser wegen seiner Art 
oder Menge nicht ohne weiteres von der 
Entwässerungseinrichtung übernommen 
werden kann und besser von demjenigen 
behandelt wird, bei dem es anfällt oder

	 2. �solange eine Übernahme des Abwassers 
technisch oder wegen des unverhältnismä-
ßig hohen Aufwands nicht möglich ist.

(4)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 
kann den Anschluss und die Benutzung ver-
sagen, wenn die gesonderte Behandlung des 
Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das 
Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt.

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang
(1)	� Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind 

verpflichtet, bebaute Grundstücke an die 
öffentliche Entwässerungsanlage anzuschlie-
ßen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang 
besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich 
oder tatsächlich unmöglich ist.

(2)	� Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind 
verpflichtet, auch unbebaute Grundstücke an 
die öffentliche Entwässerungsanlage anzu-
schließen, wenn Abwasser anfällt.

(3)	� Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf 
ihm bauliche Anlagen, bei deren Benutzung 
Abwasser anfallen kann, dauernd oder vorü-
bergehend vorhanden sind.

(4)	� Bei baulichen Maßnahmen, die eine Verän-
derung der Abwassereinleitung nach Menge 
oder Beschaffenheit zur Folge haben, muss 
der Anschluss vor dem Beginn der Benut-
zung des Baus hergestellt sein. In allen an-
deren Fällen ist der Anschluss nach schrift-
licher Aufforderung durch das Kemptener 
Kommunalunternehmen innerhalb der von 
ihm gesetzten Frist herzustellen.

(5)	� Auf Grundstücken, die an die öffentliche 
Entwässerungsanlage angeschlossen sind, 
ist im Umfang des Benutzungsrechts alles 
Abwasser in die öffentliche Entwässerungs-
anlage einzuleiten (Benutzungszwang). 
Verpflichtet sind die Grundstückseigentü-
mer und alle Benutzer der Grundstücke. Sie 
haben auf Verlangen des Kemptener Kom-
munalunternehmens die dafür erforderliche 
Überwachung zu dulden.

(6)	� Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt 
nicht für Niederschlagswasser, soweit dessen 
Versickerung oder anderweitige Beseitigung 
ordnungsgemäß möglich ist.

§ 6 
Befreiung von Anschluss- und Benutzungs-
zwang
(1)	� Von der Verpflichtung zum Anschluss oder 

zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder 
zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder 
die Benutzung aus besonderen Gründen 
auch unter Berücksichtigung der Erforder-
nisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 
Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe 
der Gründe schriftlich bei dem Kemptener 
Kommunalunternehmen einzureichen.

(2)	� Die Befreiung kann befristet, unter Bedin-
gungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt 
erteilt werden.

§ 7 
Sondervereinbarungen
(1)	� Ist der Grundstückseigentümer nicht zum 

Anschluss berechtigt oder verpflichtet, so 
kann das Kemptener Kommunalunterneh-
men durch Vereinbarung ein besonderes 
Benutzungsverhältnis begründen.

(2)	� Für dieses gelten die Bestimmungen dieser 
Satzung und der Beitrags- und Gebührensat-
zung entsprechend. Ausnahmsweise kann in 
der Sondervereinbarung Abweichendes be-
stimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.

§ 8 
Grundstücksanschluss
(1)	� Der Grundstücksanschluss wird vom Kemp-

tener Kommunalunternehmen hergestellt, 
verbessert, erneuert, geändert und unter-
halten sowie stillgelegt und beseitigt. Er 
muss zugänglich und vor Beschädigungen 
geschützt sein.

(2)	� Beim Neubau eines Grundstücksanschlusses 
wird auch der erste Kontrollschacht (ohne 
Gerinne) vom Kemptener Kommunalunter-
nehmen hergestellt. Für die Kostenerstat-
tung gilt § 8 BGS-EWS. 
Das Kemptener Kommunalunternehmen 
kann, soweit ein Grundstücksanschluss 
nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der Ent-
wässerungsanlage ist, auf Antrag zulassen 
oder von Amts wegen anordnen, dass der 
Grundstückseigentümer diesen Grund-
stücksanschluss ganz oder teilweise herstellt, 
anschafft, verbessert, erneuert, verändert, 
beseitigt und unterhält. Dies gilt auch für die 
Herstellung des Kontrollschachtes. Die §§ 10 
mit 12 gelten entsprechend.

(3)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 
bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Füh-
rung der Grundstücksanschlüsse sowie 
deren Änderung. Es bestimmt auch, wo 
und an welchen Kanal anzuschließen ist. 
Der Grundstückseigentümer ist vorher 
zu hören; seine berechtigten Interessen 
sind nach Möglichkeit zu wahren. Soll der 
Grundstücksanschluss auf Wunsch des 
Grundstückseigentümers nachträglich 
geändert werden, so kann das Kemptener 
Kommunalunternehmen verlangen, dass 
die näheren Einzelheiten einschließlich der 
Kostentragung vorher in einer gesonderten 
Vereinbarung geregelt werden.

(4)	� Jeder Grundstückseigentümer, dessen 
Grundstück an die Entwässerungseinrich-
tung angeschlossen oder anzuschließen 
ist, muss die Verlegung von Grundstücks-
anschlüssen, den Einbau von Schächten, 
Schiebern, Messeinrichtungen und derglei-
chen und von Sonderbauwerken zulassen, 
ferner das Anbringen von Hinweisschildern 
dulden, soweit diese Maßnahmen für die 
ordnungsgemäße Beseitigung des auf 
seinem Grundstück anfallenden Abwassers 
erforderlich sind.

(5)	� Der Grundstückseigentümer hat die bau-
lichen Voraussetzungen für die sichere 
Errichtung des Grundstücksanschlusses 
zu schaffen. Das Kemptener Kommunal-
unternehmen kann hierzu schriftlich eine 
angemessene Frist setzen. Der Grundstücks-
eigentümer darf keine Einwirkungen auf 
den Grundstücksanschluss vornehmen oder 
vornehmen lassen. Der Grundstückseigen-
tümer und die Benutzer haben jede Beschä-
digung des Grundstücksanschlusses, insbe-
sondere das Undichtwerden von Leitungen 
sowie sonstige Störungen unverzüglich dem 
Kemptener Kommunalunternehmen mitzu-
teilen.

§ 9 
Grundstücksentwässerungsanlage
(1)	� Jedes Grundstück, das an die öffentliche 

Entwässerungsanlage angeschlossen wird, 
ist vorher vom Grundstückseigentümer mit 
einer Grundstücksentwässerungsanlage zu 
versehen. Wird das Schmutzwasser über die 
Entwässerungseinrichtung abgeleitet, aber 
keiner Sammelkläranlage zugeführt, ist die 
Grundstücksentwässerungsanlage mit einer 
Abwasserbehandlungsanlage auszustatten.

(2)	� Die Grundstücksentwässerungsanlage und 
die Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des 
Abs. 1 Satz 2 sind nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik herzustellen, 
zu betreiben, zu verbessern, zu erneuern, zu 
ändern, zu unterhalten, stillzulegen oder zu 
beseitigen. Für die Reinigungsleistung der 
Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des 
Abs. 1 Satz 2 ist darüber hinaus der Stand 
der Technik maßgeblich.

(3)	� Am Ende der Grundstücksentwässerungsan-
lage ist ein Kontrollschacht zu errichten. Das 
Kemptener Kommunalunternehmen kann 
verlangen, dass anstelle oder zusätzlich zum 
Kontrollschacht ein Messschacht zu erstellen 
ist. Bei Druckentwässerung oder Unter-
druckentwässerung gelten die Sätze 1 und 2 
nicht, wenn die Kontrolle und Wartung der 
Grundstücksentwässerungsanlage über den 
Abwassersammelschacht oder den Grund-
stücksschacht durchgeführt werden kann.

(4)	� Besteht zum Kanal kein ausreichendes 
Gefälle, so kann das Kemptener Kommunal-
unternehmen vom Grundstückseigentümer 
den Einbau und den Betrieb einer Hebe-
anlage zur Entwässerung des Grundstücks 
verlangen, wenn ohne diese Anlage eine 
ordnungsgemäße Beseitigung des Abwas-
sers bei einer den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik entsprechenden Planung 
und Ausführung des Kanalsystems für das 
Kemptener Kommunalunternehmen nicht 
möglich oder nicht wirtschaftlich ist.

(5)	� Gegen den Rückstau des Abwassers aus der 
Entwässerungseinrichtung hat sich jeder An-
schlussnehmer selbst zu schützen.

(6)	� Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie 
Arbeiten daran dürfen nur durch fachlich 
geeignete Unternehmer ausgeführt werden. 
Das Kemptener Kommunalunternehmen 
kann den Nachweis der fachlichen Eignung 
verlangen.

§ 10 
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage
(1)	� Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage 

hergestellt oder geändert wird, sind dem 
Kemptener Kommunalunternehmen folgen-
de Unterlagen in doppelter Fertigung einzu-
reichen:

	 a) �Lageplan des zu entwässernden Grund-
stücks im Maßstab 1 : 1.000,

	 b) �Versiegelungsflächenplan im Maßstab 
1 : 100, aus dem sämtliche befestigten und 
versiegelten Flächen im Sinne vom § 11 
Abs. 2 der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS), 
deren Größe (m²), Beschaffenheit sowie 
die jeweilige Entwässerungssituation er-
sichtlich sind.

	 c) �Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 
1 : 100, aus denen der Verlauf der Leitun-
gen und im Falle des § 9 Abs. 2 die Grund-
stückskläranlage ersichtlich sind,

	 d) �Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 
1 : 100, bezogen auf Normal-Null (NN), 
aus denen insbesondere die Gelände- und 
Kanalsohlenhöhen, die maßgeblichen Kel-
lersohlenhöhen, Querschnitte und Gefälle 
der Kanäle, Schächte, höchste Grundwas-
seroberfläche zu ersehen sind,

	 e) �wenn Gewerbe- oder Industrieabwässer 
oder Abwasser zugeführt wird, das in sei-
ner Beschaffenheit erheblich vom Hausab-
wasser abweicht, ferner Angaben über

		  – �Zahl der Beschäftigten und der stän-
digen Bewohner auf dem Grundstück, 
wenn deren Abwasser miterfasst werden 
soll, 

		  – �Menge und Beschaffenheit des Verarbei-
tungsmaterials der Erzeugnisse,

		  – �die abwassererzeugenden Betriebsvor-
gänge, 

		  – �Höchstzufluss und Beschaffenheit des 
zum Einleiten bestimmten Abwassers, 

		  – �die Zeiten, in denen eingeleitet wird, 
die Vorbehandlung des Abwassers (Küh-
lung, Reinigung, Neutralisation, Dekon-
taminierung) mit Bemessungsnachwei-
sen.

		�  Soweit nötig, sind die Angaben zu ergän-
zen durch den wasserwirtschaftlichen Be-
triebsplan (Zufluss, Verbrauch, Kreislauf, 
Abfluss) und durch Pläne, der zur Vorbe-
handlung beabsichtigten Einrichtungen.

Die Pläne müssen den beim Kemptener Kom-
munalunternehmen aufliegenden Planmus-
tern entsprechen. Alle Unterlagen sind vom 
Grundstückseigentümer und dem Planfertiger 
zu unterschreiben. Das Kemptener Kommunal-
unternehmen kann erforderlichenfalls weitere 
Unterlagen anfordern.
(2)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 

prüft, ob die beabsichtigte Grundstücks-
entwässerungsanlage den Bestimmungen 
dieser Satzung entspricht. Ist das der Fall, so 
erteilt das Kemptener Kommunalunterneh-
men schriftlich seine Zustimmung und gibt 
eine Fertigung der eingereichten Unterlagen 
mit Zustimmungsvermerk zurück; die Zu-
stimmung kann unter Bedingungen und 
Auflagen erteilt werden. Die Zustimmung 
gilt als erteilt, wenn das Kemptener Kommu-
nalunternehmen nicht innerhalb von drei 
Monaten nach Zugang der vollständigen 
Planunterlagen seine Zustimmung schrift-
lich verweigert. Entspricht die Grundstücks-
entwässerungsanlage nicht den Bestimmun-
gen dieser Satzung, setzt das Kemptener 
Kommunalunternehmen dem Grundstücks-
eigentümer unter Angabe der Mängel eine 
angemessene Frist zur Berichtigung und 
erneuten Einreichung der geänderten Unter-
lagen beim Kemptener Kommunalunterneh-
men; Satz 3 gilt entsprechend.

(3)	� Mit der Herstellung oder Änderung der 
Grundstücksentwässerungsanlage darf erst 
begonnen werden, wenn die Zustimmung 
nach Abs. 2 erteilt worden ist oder als erteilt 
gilt. Eine Genehmigungspflicht nach sons-
tigen, insbesondere nach straßen-, bau- und 
wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt 
durch die Zustimmung unberührt.

(4)	� Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 
kann das Kemptener Kommunalunterneh-
men Ausnahmen zulassen.

§ 11  
Herstellung und Prüfung der Grundstücksent-
wässerungsanlage
(1)	� Der Grundstückseigentümer hat dem Kemp-

tener Kommunalunternehmen den Beginn 
des Herstellens, des Änderns, des Ausfüh-
rens größerer Unterhaltungsarbeiten oder 
des Beseitigens drei Tage vorher schriftlich 
anzuzeigen und gleichzeitig den Unterneh-
mer zu benennen. Muss wegen Gefahr in 
Verzug mit den Arbeiten sofort begonnen 
werden, ist der Beginn innerhalb 24 Stun-
den schriftlich anzuzeigen.

(2)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 
ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. 

Der Grundstückseigentümer hat zu allen 
Überprüfungen Arbeitskräfte, Geräte und 
Werkstoffe bereitzustellen.

(3)	� Der Grundstückseigentümer hat die Grund-
stücksentwässerungsanlage vor Verdeckung 
der Leitungen auf satzungsgemäße 
Errichtung und vor ihrer Inbetriebnahme 
auf Mängelfreiheit durch einen nicht an 
der Bauausführung beteiligten fachlich 
geeigneten Unternehmer prüfen und das 
Ergebnis durch diesen bestätigen zu lassen. 
Dies gilt nicht, soweit das Kemptener Kom-
munalunternehmen die Prüfungen selbst 
vornimmt; es hat dies vorher anzukündigen. 
Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Werden die 
Leitungen vor Durchführung der Prüfung 
auf satzungsgemäße Errichtung der Grund-
stücksentwässerungsanlage verdeckt, sind 
sie auf Anordnung des Kemptener Kommu-
nalunternehmens freizulegen.

(4)	� Soweit das Kemptener Kommunalunterneh-
men die Prüfungen nicht selbst vornimmt, 
hat der Grundstückseigentümer dem 
Kemptener Kommunalunternehmen die 
Bestätigungen nach Abs. 3 vor Verdeckung 
der Leitungen und vor Inbetriebnahme der 
Grundstücksentwässerungsanlage unauf-
gefordert vorzulegen. Das Kemptener Kom-
munalunternehmen kann die Verdeckung 
der Leitungen oder die Inbetriebnahme der 
Grundstücksentwässerungsanlage innerhalb 
eines Monats nach Vorlage der Bestätigun-
gen oder unverzüglich nach Prüfung durch 
das Kemptener Kommunalunternehmen 
schriftlich untersagen. In diesem Fall setzt 
das Kemptener Kommunalunternehmen 
dem Grundstückseigentümer unter Angabe 
der Gründe für die Untersagung eine ange-
messene Nachfrist für die Beseitigung der 
Mängel; Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3 gelten 
entsprechend.

(5)	� Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2, die Bestä-
tigungen des fachlich geeigneten Unterneh-
mers oder die Prüfung durch das Kemptener 
Kommunalunternehmen befreien den 
Grundstückseigentümer, den ausführenden 
oder prüfenden Unternehmer sowie den 
Planfertiger nicht von der Verantwortung für 
die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Pla-
nung und Ausführung der Anlage.

(6)	� Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestä-
tigung eines privaten Sachverständigen der 
Wasserwirtschaft über die ordnungsgemäße 
Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage 
gemäß den Richtlinien für Zuwendungen 
für Kleinkläranlagen vor, ersetzt diese in ih-
rem Umfange die Prüfung und Bestätigung 
nach Abs. 3 und Abs. 4.

§ 12 
Überwachung
(1)	� Der Grundstückseigentümer hat die von ihm 

zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse, 
Messschächte und Grundstücksentwässe-
rungsanlagen in Abständen von jeweils 20 
Jahren ab Inbetriebnahme auf eigene Kosten 
durch einen fachlich geeigneten Unterneh-
mer auf Mängelfreiheit (optische Sichtprü-
fung) prüfen und das Ergebnis durch diesen 
bestätigen zu lassen; für Anlagen in Was-
serschutzgebieten bleiben die Festlegungen 
in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung 
unberührt. Festgestellte Mängel hat der 
Grundstückseigentümer unverzüglich be-
seitigen zu lassen. Bei erheblichen Mängeln 
ist innerhalb von zwei Monaten nach Aus-
stellung der Bestätigung eine Nachprüfung 
durchzuführen; Satz 2 gilt entsprechend. 
Das Kemptener Kommunalunternehmen 
kann verlangen, dass die Bestätigung über 
die Mängelfreiheit und  – im Falle von fest-
gestellten Mängeln – über die Nachprüfung 
vorgelegt werden.

(2)	� Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche 
Abwasserbehandlungsanlagen gelten die 
einschlägigen wasserrechtlichen Bestim-
mungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 
BayWG für Kleinkläranlagen.

(3)	� Der Grundstückseigentümer hat Störungen 
und Schäden an den Grundstücksanschlüs-
sen, Messschächten, Grundstücksentwässe-
rungsanlagen, Überwachungseinrichtungen 
und Abwasserbehandlungsanlagen unver-
züglich dem Kemptener Kommunalunter-
nehmen anzuzeigen.

(4)	� Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser 
oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit 
erheblich vom Hausabwasser abweicht, der 
Entwässerungseinrichtung zugeführt, kann 
das Kemptener Kommunalunternehmen den 
Einbau und den Betrieb von Überwachungs-
einrichtungen verlangen. Hierauf wird in der 
Regel verzichtet, soweit für die Einleitung ei-
ne wasserrechtliche Genehmigung der Kreis-
verwaltungsbehörde (Umweltamt bei der 
Stadt Kempten) vorliegt und die Ergebnisse 
der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- 
oder Selbstüberwachung dem Kemptener 
Kommunalunternehmen vorgelegt werden.

(5)	� Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist das Kemp-
tener Kommunalunternehmen befugt, die 
Grundstücksentwässerungsanlagen jederzeit 
zu überprüfen, Abwasserproben zu entneh-
men sowie Messungen und Untersuchungen 
durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grund-
stücksanschlüsse und Messschächte, wenn 
sie das Kemptener Kommunalunternehmen 
nicht selbst unterhält. Das Kemptener Kom-
munalunternehmen kann jederzeit verlan-
gen, dass die vom Grundstückseigentümer 
zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand 
gebracht werden, der Störungen anderer 
Einleiter, Beeinträchtigungen der Entwässe-
rungseinrichtung und Gewässerverunreini-
gungen ausschließt. Führt das Kemptener 
Kommunalunternehmen aufgrund der Sätze 
1 oder 2 eine Überprüfung der Grundstücks-
entwässerungsanlagen, der Messschächte 
oder der vom Grundstückseigentümer zu 
unterhaltenden Grundstücksanschlüsse auf 

Mängelfreiheit durch, beginnt die Frist nach 
Abs. 1 Satz 1 mit Abschluss der Prüfung 
durch das Kemptener Kommunalunterneh-
men neu zu laufen.

(6)	� Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 5 
gelten auch für den Benutzer des Grund-
stücks.

§ 13 
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem 
Grundstück
Sobald ein Grundstück an die Entwässerungs-
einrichtung angeschlossen ist, sind nicht der Ab-
leitung zur Entwässerungseinrichtung dienende 
Grundstücksentwässerungsanlagen sowie dazu-
gehörige Abwasserbehandlungsanlagen in dem 
Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das 
Grundstück über die Entwässerungseinrichtung 
entsorgt wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.
§ 14 
Einleiten in die Kanäle
(1)	� In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutz-

wasser, in Regenwasserkanäle nur Nieder-
schlagswasser eingeleitet werden. In Misch-
wasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch 
Niederschlagswasser eingeleitet werden.

(2)	� Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle 
eingeleitet werden darf, bestimmt das Kemp-
tener Kommunalunternehmen.

§ 15 
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen
(1)	� In die Entwässerungseinrichtung dürfen 

Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht wer-
den, die

	 – �die dort beschäftigten Personen gefährden 
oder deren Gesundheit beeinträchtigen,

	 – �die Entwässerungseinrichtung oder die 
angeschlossenen Grundstücke gefährden 
oder beschädigen,

	 – �den Betrieb der Entwässerungseinrichtung 
erschweren, behindern oder beeinträchti-
gen,

	 – �die landwirtschaftliche oder gärtnerische 
Verwertung des Klärschlamms erschweren 
oder verhindern oder

	 – �sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbe-
sondere die Gewässer, auswirken.

(2)	� Dieses Verbot gilt insbesondere für
	   1. �feuergefährliche oder zerknall fähige 

Stoffe, wie Benzin, Öl
	   2. �infektiöse Stoffe, Medikamente
	   3. �radioaktive Stoffe
	   4. �Farbstoffe, soweit sie zu einer deutli-

chen Verfärbung des Abwassers in der 
Sammelkläranlage oder des Gewässers 
führen, Lösemittel

	   5. �Abwasser oder andere Stoffe, die schädli-
che Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe 
verbreiten können

	   6. �Grund- und Quellwasser
	   7. �feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, 

wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faserstof-
fe, Zement, Kunstharze, Teer, Pappe, 
Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, 
Treber, Hefe, flüssige Stoffe, die erhärten

	   8. �Räumgut aus Leichtstoff- und Fettab-
scheidern, Jauche, Gülle, Abwasser aus 
Dunggruben und Tierhaltungen, Silage-
gärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke

	   9. �Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder 
Suspensionen aus Abwasserbehand-
lungsanlagen und Abortgruben unbe-
schadet sonstiger Regelungen zu Beseiti-
gung der Fäkalschlämme.

	 10. �Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der 
Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, 
Anreicherungsfähigkeit oder einer krebs-
erzeugenden, fruchtschädigenden oder 
erbgutverändernden Wirkung als gefähr-
lich zu bewerten sind wie Schwermetalle, 
Cyanide, halogenierte Kohlenwasserstof-
fe, polycyclische Aromaten, Phenole. 
Ausgenommen sind

	 – �unvermeidbare Spuren solcher Stoffe 
im Abwasser in der Art und in der 
Menge, wie sie auch im Abwasser aus 
Haushaltungen üblicherweise anzutref-
fen sind;

	 – �Stoffe, die nicht vermieden oder nicht 
in einer Vorbehandlungsanlage zurück-
gehalten werden können und deren 
Einleitung das Kemptener Kommunal-
unternehmen in den Einleitungsbedin-
gungen nach Absatz 3 zugelassen hat;

	 – �Stoffe, die aufgrund einer Genehmi-
gung nach § 58 des Wasserhaushaltsge-
setzes eingeleitet werden dürfen.

	 11.  �Abwasser aus Industrie- und Gewerbebe-
trieben,

	 – �von dem zu erwarten ist, dass es auch 
nach der Behandlung in der Sammel-
kläranlage nicht den Mindestanforde-
rungen nach § 57 des Wasserhaushalts-
gesetzes entsprechen wird,

	 – �das wärmer als + 35° C ist,
	 – �das einen pH-Wert von unter 6,5 oder 

über 9,5 aufweist,
	 – �das aufschwimmende Öle und Fette 

enthält,
	 – �das als Kühlwasser benutzt worden ist.
	 12. �nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbe-

feuerten Brennwert-Heizkesseln; das gilt 
nicht für Ölbrennwertkessel bis 200 kW, 
die mit schwefelarmem Heizöl EL betrie-
ben werden,

	 13. �nicht neutralisiertes Kondensat aus gas-
befeuerten Brennwert-Heizkesseln mit 
einer Nennwertleistung über 200 kW.

(3)	� Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 
Nr. 10 Satz 2 zweiter Spiegelstrich werden 
gegenüber den einzelnen Anschlusspflich-
tigen oder im Rahmen der Sondervereinba-
rung festgelegt.

(4)	� Über Abs. 3 hinaus kann das Kemptener 
Kommunalunternehmen in Einleitungsbe-
dingungen auch die Einleitung von Abwas-
ser besonderer Art und Menge ausschließen 
oder von besonderen Voraussetzungen 
abhängig machen, soweit dies zum Schutz 
des Betriebspersonals, der Entwässerungs-



einrichtung oder zur Erfüllung der für den 
Betrieb der Entwässerungseinrichtung 
geltenden Vorschriften, insbesondere der 
Bedingungen und Auflagen des vom Um-
weltamt der Stadt Kempten (Allgäu) erteilten 
wasserrechtlichen Bescheids erforderlich ist.

(5)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 
kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 
3 und 4 neu festlegen, wenn die Einleitung 
von Abwasser in die Entwässerungseinrich-
tung nicht nur vorübergehend nach Art oder 
Menge wesentlich geändert wird oder wenn 
sich die für den Betrieb der Entwässerungs-
einrichtung geltenden Gesetze oder Beschei-
de ändern. Das Kemptener Kommunalun-
ternehmen kann Fristen festlegen, innerhalb 
derer die zur Erfüllung der geänderten 
Anforderungen notwendigen Maßnahmen 
durchgeführt werden müssen.

(6)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 
kann die Einleitung von Stoffen im Sinne 
der Abs. 1 und 2 zulassen, wenn der Ver-
pflichtete Vorkehrungen trifft, durch die die 
Stoffe ihre gefährdende oder schädigende 
Wirkung verlieren oder der Betrieb der 
Entwässerungseinrichtung nicht erschwert 
wird. In diesem Fall hat er dem Kemptener 
Kommunalunternehmen eine Beschrei-
bung nebst Plänen in doppelter Fertigung 
vorzulegen. Das Kemptener Kommunalun-
ternehmen kann die Einleitung der Stoffe 
zulassen, erforderlichenfalls nach Anhörung 
der für den Gewässerschutz zuständigen 
Sachverständigen. Darüber hinaus kann das 
Kemptener Kommunalunternehmen die 
Einleitung von Grund- und Quellwasser auf 
Grund tatsächlicher Baugrundverhältnisse 
im Einzelfall zulassen.

(7)	� Leitet der Grundstückseigentümer Konden-
sat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln 
oder aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkes-
seln mit einer Nennwertleistung über 200 
kW in die Entwässerungseinrichtung ein, 
ist er verpflichtet, das Kondensat zu neutra-
lisieren und dem Kemptener Kommunalun-
ternehmen über die Funktionsfähigkeit der 
Neutralisationsanlage jährlich eine Beschei-
nigung eines Betriebes nach § 2 Abs. 1 Satz 2 
Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder 
eines geeigneten Fachbetriebes vorzulegen.

(8)	� Besondere Vereinbarungen zwischen dem 
Kemptener Kommunalunternehmen und 
einem Verpflichteten, die das Einleiten 
von Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch ent-
sprechende Vorkehrungen an der Entwäs-
serungseinrichtung ermöglichen, bleiben 
vorbehalten.

(9)	� Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine 
Grundstücksentwässerungsanlage oder in 
die Entwässerungseinrichtung gelangen, ist 
dies dem Kemptener Kommunalunterneh-
men sofort anzuzeigen.

§ 16 
Abscheider
Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten 
(z. B. Benzin, Öle oder Fette) mitabgeschwemmt 
werden können, ist das Abwasser über in die 
Grundstücksentwässerungsanlage eingebaute 
Leichtflüssigkeits- bzw. Fettabscheider abzulei-
ten. Die Abscheider sind nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik zu errichten, 
zu betreiben und regelmäßig zu warten. Das 
Kemptener Kommunalunternehmen kann den 
Nachweis der ordnungsgemäßen Eigenkontrolle, 
Wartung, Entleerung und Generalinspektion 
verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos zu 
entsorgen.
§ 17 
Untersuchung des Abwassers
(1)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 

kann über die Art und Menge des eingelei-
teten oder einzuleitenden Abwassers Auf-
schluss verlangen. Bevor erstmalig Abwasser 
eingeleitet oder wenn Art oder Menge des 
eingeleiteten Abwassers geändert werden, 
ist dem Kemptener Kommunalunterneh-
men auf Verlangen nachzuweisen, dass das 
Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das 
Verbot des § 15 fallen.

(2)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 
kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch 
periodisch untersuchen lassen. Auf die 
Überwachung wird in der Regel verzichtet, 
soweit für die Einleitung in die Sammelkana-
lisation eine wasserrechtliche Genehmigung 
der Kreisverwaltungsbehörde (Umweltamt 
der Stadt Kempten) vorliegt, die dafür vor-
geschriebenen Untersuchungen aus der 
Eigen- oder Selbstüberwachung ordnungsge-
mäß durchgeführt und die Ergebnisse dem 
Kemptener Kommunalunternehmen vor-
gelegt werden. Das Kemptener Kommunal
unternehmen kann verlangen, dass die nach 
§ 12 Abs. 4 eingebauten Überwachungsein-
richtungen ordnungsgemäß betrieben und 
die Messergebnisse vorgelegt werden.

§ 18 
Haftung
(1)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 

haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schäden, 
die auf solchen Betriebsstörungen beruhen, 
die sich auch bei ordnungsgemäßer Pla-
nung, Ausführung und Unterhaltung der 
Entwässerungseinrichtung nicht vermeiden 
lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für 
Schäden, die durch Rückstau hervorgerufen 
werden.

(2)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 
haftet für Schäden, die sich aus der Benut-
zung der Entwässerungseinrichtung ergeben, 
nur dann, wenn einer Person, deren sich das 
Kemptener Kommunalunternehmen zur Er-
füllung seiner Verpflichtung bedient, Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit zur Last fällt.

(3)	� Der Grundstückseigentümer und die Be-
nutzer haben für die ordnungsgemäße 
Benutzung der Entwässerungseinrichtung 
einschließlich des Grundstücksanschlusses 
zu sorgen.

(4)	� Wer den Vorschriften dieser Satzung oder 
einer Sondervereinbarung zuwiderhandelt, 
haftet dem Kemptener Kommunalunter-
nehmen für alle ihm dadurch entstandenen 
Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für 
Schäden und Nachteile, die durch den man-
gelhaften Zustand der Grundstücksentwässe-
rungsanlage oder des Grundstücksanschlus-
ses verursacht werden, soweit dieser nach § 8 
vom Grundstückseigentümer herzustellen, 
zu verbessern, zu erneuern, zu ändern und 
zu unterhalten sowie stillzulegen und zu be-
seitigen ist. Mehrere Verpflichtete haften als 
Gesamtschuldner.

§ 19 
Grundstücksbenutzung
(1)	� Der Grundstückseigentümer hat das Anbrin-

gen und Verlegen von Leitungen einschließ-
lich Zubehör zur Ableitung von Abwasser 
über sein im Einrichtungsgebiet liegendes 
Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnah-
men unentgeltlich zuzulassen, wenn und 
soweit diese Maßnahmen für die örtliche 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind. Diese 
Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die 
Entwässerungseinrichtung angeschlossen 
oder anzuschließen sind, die vom Eigentü-
mer im wirtschaftlichen Zusammenhang 
mit einem angeschlossenen oder zum An-
schluss vorgesehenen Grundstück genutzt 
werden oder für die die Möglichkeit der ört-
lichen Abwasserbeseitigung sonst wirtschaft-
lich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, 
soweit die Inanspruchnahme der Grundstü-
cke den Eigentümer in unzumutbarer Weise 
belasten würde.

(2)	� Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig 
über Art und Umfang der beabsichtigten 
Inanspruchnahme seines Grundstücks zu 
benachrichtigen.

(3)	� Der Grundstückseigentümer kann die Ver-
legung der Anlagen verlangen, wenn sie 
an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung 
hat das Kemptener Kommunalunternehmen 
zu tragen, soweit die Einrichtung nicht aus-
schließlich der Entsorgung des Grundstücks 
dient.

(4)	� Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche 
Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für 
Grundstücke, die durch Planfeststellung für 
den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und 
Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 20 
Betretungsrecht
(1)	� Der Grundstückseigentümer und der Benut-

zer des Grundstücks haben zu dulden, dass 
zur Überwachung ihrer satzungsmäßigen 
und gesetzlichen Pflichten, die mit dem Voll-
zug dieser Satzung beauftragten Personen 
des Kemptener Kommunalunternehmens zu 
angemessener Tageszeit Grundstücke, Ge-
bäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen 
und Wohnräume im erforderlichen Umfang 
betreten; auf Verlangen haben sich diese Per-
sonen auszuweisen. Ihnen ist ungehindert 
Zugang zu allen Anlagenteile zu gewähren 
und sind die notwendigen Auskünfte zu 
erteilen. Der Grundstückseigentümer und 
der Benutzer des Grundstücks werden nach 
Möglichkeit vorher verständigt; das gilt nicht 
für Probenahmen und Abwassermessungen.

(2)	� Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende 
Betretungs- und Überwachungsrechte blei-
ben unberührt.

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten
(1)	� Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit 

Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich
	 1. �eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 

Sätze 1 und 3, § 12 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, 
§ 15 Abs. 9, § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 
Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1 Satz 2 fest-
gelegten oder hierauf gestützten Anzeige-, 
Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagen-
pflichten verletzt,

	 2. �entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor 
Zustimmung des Kemptener Kommunal
unternehmens mit der Herstellung oder 
Änderung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage beginnt,

	 3. �entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1, § 12 Abs. 1 
Satz 1 eine unrichtige Bestätigung ausstellt 
oder entgegen § 11 Abs. 4 Satz 1, § 12 Abs. 1 
Satz 2 vorlegt.

	 4. �entgegen § 11 Abs. 3, Abs. 4 Sätze 1 und 
3 vor Prüfung der Grundstücksentwäs-
serungsanlage durch einen fachlich ge-
eigneten Unternehmer oder vor Vorlage 
von dessen Bestätigung oder vor Prüfung 
durch das Kemptener Kommunalunter-
nehmen die Leitungen verdeckt oder einer 
Untersagung des Kemptener Kommu-
nalunternehmens nach § 11 Abs. 4 Satz 2 
zuwiderhandelt,

	 5. �entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücks-
entwässerungsanlage nicht innerhalb der 
vorgegebenen Fristen überprüfen lässt,

	 6. �entgegen den Vorschriften der §§14 und 
15 Abwasser oder sonstige Stoffe in die 
Entwässerungseinrichtung einleitet oder 
einbringt,

	 7. �entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem 
Vollzug dieser Satzung beauftragten Perso-
nen des Kemptener Kommunalunterneh-
mens nicht ungehindert Zugang zu allen 
Anlagenteilen gewährt.

(2)	� Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende 
Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben 
unberührt.

§ 22 
Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel
(1)	� Das Kemptener Kommunalunternehmen 

kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung 
bestehenden Verpflichtungen Anordnungen 
für den Einzelfall erlassen.

(2)	� Für die Erzwingung der in dieser Satzung 
vorgeschriebenen Handlungen, eines Dul-
dens oder Unterlassens gelten die Vorschrif-

ten des Bayerischen Verwaltungszustellungs- 
und Vollstreckungsgesetzes.

§ 23 
Inkrafttreten
(1)	� Diese Satzung tritt am 01. Januar 2018 in 

Kraft.
(2)	� Gleichzeitig tritt die Entwässerungssatzung 

des Kemptener Kommunalunternehmens 
vom 20. Januar 2000 außer Kraft

Kempten (Allgäu), 26. September 2017
Kemptener Kommunalunternehmen
Thomas Kiechle
Oberbürgermeister und
Verwaltungsratsvorsitzender

■ Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwäs-
serungssatzung des Kemptener Kommunalunter-
nehmens (BGS-EWS)
Vom 26. September 2017
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunal-
abgabengesetzes (KAG) erlässt das Kemptener 
Kommunalunternehmen folgende Beitrags- und 
Gebührensatzung:
§ 1 
Beitragserhebung
Das Kemptener Kommunalunternehmen erhebt 
zur Deckung seines Aufwandes für die Her-
stellung der Entwässerungseinrichtung einen 
Beitrag.
§ 2 
Beitragstatbestand
Der Beitrag wird erhoben für bebaute, bebau-
bare oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare Grundstücke, sowie für Grundstücke 
und befestigte Flächen, die keine entsprechende 
Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber 
tatsächlich Abwasser anfällt, wenn
	 1. �für sie nach § 4 EWS ein Recht zum An-

schluss an die Entwässerungseinrichtung 
besteht, oder

	 2. �sie – auch aufgrund einer Sondervereinba-
rung - an die Entwässerungseinrichtung 
tatsächlich angeschlossen sind.

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld
(1)	� Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirkli-

chung des Beitragstatbestandes. Ändern sich 
die für die Beitragsbemessung maßgebli-
chen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a 
KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitrags-
schuld mit dem Abschluss der Maßnahme.

(2)	� Wird erstmals eine wirksame Satzung erlas-
sen und ist der Beitragstatbestand vor dem 
Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht 
die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten die-
ser Satzung.

§ 4 
Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des 
Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.
§ 5 
Beitragsmaßstab
(1)	� Der Beitrag wird nach der Grundstücksflä-

che und der Geschossfläche der vorhande-
nen Gebäude berechnet. Die beitragspflich-
tige Grundstücksfläche wird bei Grund-
stücken von mindestens 3000 m² Fläche 
(übergroße Grundstücke) in unbeplanten 
Gebieten

	 – ��bei bebauten Grundstücken auf das 1,5-fa-
che der beitragspflichtigen Geschossfläche, 
mindestens jedoch 3000 m²,

	 – �bei unbebauten Grundstücken auf 3000 
m² begrenzt.

	� Abweichend hiervon wird in unbeplanten 
Gebieten, die nach Art ihrer Nutzung Gewer-
be- und Industriegebieten vergleichbar sind, 
eine beitragspflichtige Grundstücksfläche 
von mindestens 8000 m² auf das 1,5-fache 
der beitragspflichtigen Geschossfläche, min-
destens 8000 m², begrenzt.

(2)	� Die Geschossfläche ist nach den Außen-
maßen der Gebäude in allen Geschossen 
zu ermitteln. Keller werden mit der vollen 
Fläche herangezogen. Dachgeschosse wer-
den nur herangezogen, soweit sie ausgebaut 
sind. Gebäude oder selbständige Gebäude-
teile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen 
Bedarf nach Anschluss an die Entwässe-
rungseinrichtung auslösen oder die nicht 
angeschlossen werden dürfen, werden nicht 
herangezogen; das gilt nicht für Gebäude 
oder Gebäudeteile, die tatsächlich einen 
Anschluss an die Entwässerungseinrichtung 
haben. Balkone, Loggien und Terrassen blei-
ben außer Ansatz, wenn und soweit sie über 
die Gebäudefluchtlinie hinausragen.

(3)	� Bei Grundstücken, für die nur eine gewerb-
liche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, 
sowie bei sonstigen unbebauten, aber be-
baubaren Grundstücken wird als Geschoss-
fläche ein Viertel der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die 
zulässige oder für die Beitragsbemessung 
maßgebliche vorhandene Bebauung im 
Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur 
untergeordnete Bedeutung hat, gelten als 
gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke 
im Sinn des Satzes 1, Alternative 1.

(4)	� Ein zusätzlicher Beitrag entsteht, mit der 
nachträglichen Änderung der für die Bei-
tragsbemessung maßgeblichen Umstände, 
soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. Eine 
Beitragspflicht entsteht insbesondere,

	 – �im Falle der Vergrößerung eines Grund-
stücks für die zusätzlichen Flächen, soweit 
für diese bisher noch keine Beiträge geleis-
tet worden sind,

	 – �im Falle der Geschossflächenvergrößerung 
für die zusätzlich geschaffenen Geschoss-
flächen sowie im Falle des Abs. 1 Satz 2 für 
die sich aus ihrer Vervielfachung errech-
nende zusätzliche Grundstücksfläche,

	 – �im Falle der Nutzungsänderung eines 
bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäu-
deteils im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit 

infolge der Nutzungsänderung die Voraus-
setzungen für die Beitragsfreiheit entfallen.

(5)	� Wird ein unbebautes, aber bebaubares 
Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 
festgesetzt worden ist, später bebaut, wird 
der Beitrag nach Abzug der nach Abs. 3 
berücksichtigten Geschossflächen und den 
nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücks-
flächen neu berechnet. Dieser Betrag ist 
nach zu entrichten. Ergibt die Gegenüber-
stellung ein Weniger an Geschossflächen, 
ist für die Berechnung des Erstattungsbetra-
ges auf den Beitragssatz abzustellen, nach 
dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet 
worden ist. Die Nachberechnung wird nicht 
ausgelöst, wenn das Grundstück mit einem 
anschlussbedarfsfreien Gebäude mit einer 
Geschossfläche von weniger als 5 vom Hun-
dert der Grundstücksfläche bebaut wird, es 
sei denn, das Gebäude ist tatsächlich an die 
Entwässerungseinrichtung des Kemptener 
Kommunalunternehmens angeschlossen.

§ 6 
Beitragssatz
(1)	� Der Beitrag beträgt
	 a) �pro m² Grundstücksfläche 2,93 EUR
	 b) �pro m² Geschossfläche 6,86 EUR.
(2)	� Für Grundstücke, von denen kein Nieder-

schlagswasser eingeleitet werden darf, wird 
der Grundstücksflächenbeitrag nicht erho-
ben. Fällt diese Beschränkung weg, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nacherhoben.

§ 7 
Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe 
des Beitragsbescheides fällig.
§ 7 a 
Beitragsablösung
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Bei-
tragspflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbei-
trag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe 
des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung 
besteht nicht.
§ 8 
Erstattung des Aufwands für Grundstücksan-
schlüsse
(1)	� Der Aufwand für die Herstellung, Anschaf-

fung, Verbesserung, Erneuerung, Verän-
derung und Beseitigung sowie für die Un-
terhaltung der Grundstücksanschlüsse im 
Sinne des § 3 EWS und für die Herstellung 
des Kontrollschachtes ist, mit Ausnahme des 
Aufwands, der auf die im öffentlichen Stra-
ßengrund liegenden Teile der Grundstücks-
anschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächli-
chen Höhe zu erstatten.

(2)	� Der Erstattungsanspruch entsteht mit Ab-
schluss der jeweiligen Maßnahme. Schuld-
ner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 
des Erstattungsanspruchs Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; 
mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. Erb-
bauberechtigte) sind Gesamtschuldner. § 7 
gilt entsprechend.

(3)	� Der Erstattungsanspruch kann vor seinem 
Entstehen abgelöst werden. Der Ablösungs-
betrag richtet sich nach der voraussichtli-
chen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 9 
Gebührenerhebung
Das Kemptener Kommunalunternehmen erhebt 
für die Benutzung der Entwässerungseinrich-
tung hinsichtlich der Schmutzwasserbeseitigung 
Grundgebühren (§ 9a) und Schmutzwasserge-
bühren (§ 10). Für die Benutzung der Entwässe-
rungseinrichtung hinsichtlich der Niederschlags-
wasserbeseitigung werden Niederschlagswasser-
gebühren (§ 10a) erhoben.
§ 9a 
Grundgebühr Schmutzwasserbeseitigung
(1)	� Die Grundgebühr für die Benutzung der 

Einrichtung hinsichtlich der Schmutzwasser-
beseitigung wird nach dem Dauerdurchfluss 
(Q3) bzw. nach dem Nenndurchfluss (Qn) 
der verwendeten Wasserzähler berechnet. 
Befinden sich auf einem Grundstück nicht 
nur vorübergehend mehrere Hauptwasser-
zähler im Sinne des § 19 WAS, so wird die 
Grundgebühr für jeden Hauptwasserzäh-
ler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht 
eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss 
geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche 
Wasserentnahme messen zu können.

(2)	� Die Grundgebühr beträgt bei der Verwen-
dung von Wasserzählern mit

Dauerdurchfluss 
(Q3 )

Nenndurchfluss 
(Qn )

bis Q3 4 bis Qn 2,5 24,00 EUR
bis Q3 10 bis Qn 6 27,00 EUR
bis Q3 16 bis Qn 10 40,00 EUR
bis Q3 63 bis Qn 40 110,00 EUR
über Q3 63 über Qn 40 220,00 EUR

§ 10 
Schmutzwassergebühr
(1)	� Die Schmutzwassergebühr beträgt 1,77 EUR 

pro m³. 
Die Schmutzwassergebühr wird nach Maß-
gabe der nachfolgenden Absätze nach der 
Menge der Abwässer berechnet, die der Ent-
wässerungseinrichtung von den angeschlos-
senen Grundstücken zugeführt werden.

(2)	� Als Abwassermenge gelten die dem Grund-
stück aus der Wasserversorgungseinrichtung 
zugeführten Wassermengen abzüglich 
der nachweislich auf dem Grundstück ver-
brauchten oder zurückgehaltenen Wasser-
mengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 4 
ausgeschlossen ist. Die Wassermengen wer-
den durch geeichte Wasserzähler ermittelt.

	� Sie sind vom Kemptener Kommunalunter-
nehmen zu schätzen, wenn

	 1. �ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
	 2. �der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen 

Ablesung nicht ermöglicht wird, oder
	 3. �sich konkrete Anhaltspunkte dafür erge-

ben, dass ein Wasserzähler den wirklichen 
Wasserverbrauch nicht angibt, oder

	 4. �der Grundstückseigentümer auf Verlan-

gen des Kemptener Kommunalunterneh-
mens, den Wasserzähler abzulesen und 
das Ableseergebnis vorzulegen, nicht oder 
nicht rechtzeitig nachkommt.

(3)	� Der Nachweis der verbrauchten und zu-
rückgehaltenen Wassermengen obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Er ist grundsätzlich 
durch geeichte und verplombte Wasserzähler 
zu führen, die der Gebührenpflichtige auf 
eigene Kosten fest zu installieren und zu 
unterhalten hat. Der Gebührenschuldner 
hat einen Antrag auf Abzug zu stellen. Bei 
landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhal-
tung gilt für jedes Stück Großvieh bzw. für 
jede Großvieheinheit eine Wassermenge 
von 20 m³ pro Jahr als nachgewiesen. Maß
gebend ist die im Vorjahr durchschnittlich 
gehaltene Viehzahl. Der Nachweis der Vieh-
zahl obliegt dem Gebührenpflichtigen; er 
kann durch Vorlage des Bescheids der Tier-
seuchenkasse erbracht werden.

(4)	� Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen
	 a) �Wassermengen bis zu 12 m³ jährlich,
	 b) �das hauswirtschaftlich genutzte Wasser,
	 c) �das zur Speisung von Heizungsanlagen 

verbrauchte Wasser.
(5)	� Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der 

Abzug auch insoweit begrenzt, als der Was-
serverbrauch 35 m³ pro Jahr und Einwohner, 
der zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz auf 
dem heranzuziehenden Grundstück gemel-
det ist, unterschreiten würde. In begrün-
deten Einzelfällen sind ergänzende höhere 
betriebsbezogene Schätzungen möglich.

(6)	� Wird Grund- oder Quellwasser auf Grund ei-
ner Zulassung im Einzelfall nach § 15 Abs. 6 
Satz 4 EWS in die Entwässerungseinrich-
tung eingeleitet, wird hierfür eine Gebühr 
erhoben. Diese beträgt 1,77 EUR pro m³.

§ 10a 
Niederschlagswassergebühr
(1) �Die Niederschlagswassergebühr beträgt 

0,51 EUR pro m² pro Jahr. 
Sie bemisst sich nach den bebauten und 
befestigten Flächen des Grundstücks (m²), 
multipliziert mit dem Faktor eines angemes-
senen, in Abs. 3 festgelegten Abflussbeiwert, 
reduziert um eine Messtoleranz von 5% und 
abgerundet auf volle m², von denen Nieder-
schlagswasser in die öffentliche Entwässe-
rungsanlage abfließen kann.

(2)	� Als befestigt im Sinne von Abs. 1 gilt jeder 
Teil der Grundstücksfläche, dessen Oberflä-
che so geschaffen ist, dass Niederschlags-
wasser vom Erdreich nicht oder nur teilweise 
aufgenommen werden kann.

(3)	� Für die Ermittlung der gebührenrelevanten 
Fläche nach Abs. 1 gelten folgende Abfluss-
beiwerte:

vollver-
siegelte 
Flächen

als vollversiegelt gelten insbe-
sondere Dachflächen (ohne 
Kiesdächer und humusierte 
Dächer), Asphalt, fugenloser Be-
ton, Pflaster mit dichten Fugen 
bis 10 mm breit

Abfluss-
beiwert 
1,0

überwie
gend ver
siegelte 
Flächen

als überwiegend versiegelt 
gelten insbesondere gepflasterte 
Flächen mit offenen Fugen 
breiter als 10 mm

Abfluss-
beiwert 
0,7

teilver-
siegelte 
Flächen

teilversiegelte Flächen sind 
insbesondere bekieste Flachdä-
cher, drainierte Hartbelag- und 
Kunstrasenflächen

Abfluss-
beiwert 
0,5

gering 
versie-
gelte 
Flächen

gering versiegelte Flächen sind 
insbesondere Kiesbeläge, Schot-
terrasen, Sicker- und Rasengit-
tersteine, Ökopflaster, humus-
ierte Gründächer, drainierte 
Rasenflächen sowie humusierte 
und/oder begrünte Tiefgaragen-
dächer mit Drainage

Abfluss-
beiwert 
0,3

(4)	� Bebaute und befestigte Flächen bleiben inso-
weit unberücksichtigt, wenn es für dort an-
fallendes Niederschlagswasser keine Abfluss-
möglichkeit in den öffentlichen Kanal gibt 
(z.B. Versickerung, Zisternen ohne Überlauf 
und Sickerschächte ohne Überlauf).

(5)	� Bebaute und befestigte Flächen, die Zister-
nen mit einem Fassungsvermögen ab 3,0 m³ 
mit Überlauf an die öffentliche Entwässe-
rungsanlage speisen, wirken sich Gebühren 
mindernd aus, als dass pro 1,0 m³ Fassungs-
vermögen die gebührenwirksame Fläche 
pauschal um 10 m² reduziert wird. Das Fas-
sungsvermögen der jeweiligen Einrichtung 
ist vom Gebührenschuldner nachzuweisen.

(6)	� Bebaute und befestigte Flächen, von denen 
Niederschlagswasser in einen Sickerschacht 
mit Notüberlauf an die öffentliche Kanali-
sation eingeleitet wird, werden nur zu 50 % 
bei der Ermittlung der gebührenrelevanten 
Flächen herangezogen.

(7)	� Die Ermittlung der bebauten und befestigten 
Flächen hat unter Mitwirkung des Gebüh-
renschuldners zu erfolgen. Kommt der 
Gebührenschuldner seinen Mitwirkungs-
pflichten nicht innerhalb einer angemes-
senen Frist nach, oder sind die, gegenüber 
dem Kemptener Kommunalunternehmen 
gemachten Angaben unvollständig oder 
offensichtlich fehlerhaft, werden die anhand 
von Luftbildern oder anderen dem Kempte-
ner Kommunalunternehmen vorliegenden 
Unterlagen vorgegebenen bebauten und 
befestigten Grundstücksflächen pauschal zu 
100 % in Ansatz gebracht. Das Kemptener 
Kommunalunternehmen behält sich vor, die 
Angaben des Gebührenschuldners nachzu-
prüfen.

(8)	� Änderungen hinsichtlich der maßgeblichen 
Flächen hat der Gebührenschuldner unver-
züglich schriftlich dem Kemptener Kommu-
nalunternehmen mitzuteilen. Das Kempte-
ner Kommunalunternehmen behält sich vor, 
Flächenänderungsmitteilungen nur nach 
Vorlage einer Abnahmebestätigung eines an-
erkannten Sachverständigen zu akzeptieren. 
Änderungen gebührenwirksamer Flächen ab 
10 m² werden ab dem Zeitpunkt des tatsäch-
lichen Abschlusses der baulichen Verände-
rung für das laufende Kalenderjahr und die 



Zukunft berücksichtigt; Flächenänderungen 
unter 10 m² sind nicht gebührenrelevant.

§ 10b 
Gebührenabschläge
Wird vor Einleitung der Abwässer im Sinn des 
§ 10 in die Entwässerungsanlage eine Vorklärung 
oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf 
dem Grundstück verlangt, so ermäßigen sich die 
Schmutzwassergebühren auf 0,79 EUR je m³ 
Schmutzwasser. Das gilt nicht für Grundstücke 
mit gewerblichen oder sonstigen Betrieben, 
bei denen die Vorklärung oder Vorbehandlung 
lediglich bewirkt, dass die Abwässer dem durch-
schnittlichen Verschmutzungsgrad oder der übli-
chen Verschmutzung der eingeleiteten Abwässer 
entsprechen.
§ 11 
Gebührenzuschläge
[entfällt]
§ 12 
Entstehen der Gebührenschuld
(1)	� Die Schmutzwassergebühr entsteht mit 

jeder Einleitung von Schmutzwasser in die 
Entwässerungsanlage.

(2)	� Die Niederschlagswassergebühr entsteht 
erstmals mit dem Tag der auf den Zeitpunkt 
der betriebsfertigen Herstellung des An-
schlusses folgt. Der Tag wird im erstmals 
ergehenden Bescheid bestimmt. Im Übrigen 
entsteht die Niederschlagswassergebühr mit 
dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines 
Tagesbruchteils der Jahresgebührenschuld 
neu.

(3)	� Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem 
Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsferti-
gen Herstellung des Anschlusses folgt. Der 
Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid 
bestimmt. Im Übrigen entsteht die Grund-
gebühr mit dem Beginn eines jeden Tages in 
Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgebüh-
renschuld neu.

§ 13 
Gebührenschuldner
(1)	� Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt 

des Entstehens der Gebührenschuld Eigen-
tümer des Grundstücks oder ähnlich zur 
Nutzung des Grundstücks dinglich berech-
tigt ist.

(2)	� Gebührenschuldner ist auch der Inhaber 
eines auf dem Grundstück befindlichen Be-
triebs.

(3)	� Gebührenschuldner ist auch die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft.

(4)	� Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamt-
schuldner.

(5)	� Die Gebührenschuld ruht für alle Gebüh-
renschulden, die gegenüber den in den 
Abs. 1 bis 4 genannten Gebührenschuldnern 
festgesetzt worden sind, als öffentliche Last 
auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht 
(Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG).

§ 14 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung
(1)	� Die Grund- und Schmutz- und Nieder-

schlagswassergebühren werden grundsätz-
lich jährlich zum Jahresende abgerechnet. 
Sie werden einen Monat nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheides, frühestens jedoch 
am 15.02. des auf den Abrechnungszeit-
raum folgenden Jahres, zur Zahlung fällig. 

Die Verbrauchs- und Grundgebühren, die 
nicht zum Jahresende abgerechnet werden, 
werden einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig.

(2)	� Auf die Gebührenschuld sind zum 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. jeden Jahres Vor-
auszahlungen in Höhe eines Viertels des 
Jahresverbrauchs der Jahresabrechnung 
des Vorjahres zuzüglich eines Viertels der 
Grundgebühr zu leisten. Fehlt ein solcher 
Vorjahresverbrauch, so setzt das Kemptener 
Kommunalunternehmen die Höhe der Vor-
auszahlungen unter Schätzung des Jahresge-
samtverbrauches fest.

§ 15 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind 
verpflichtet, dem Kemptener Kommunalunter-
nehmen für die Höhe der Abgabe maßgebliche 
Veränderungen unverzüglich zu melden und 
über den Umfang dieser Veränderungen – auf 
Verlangen auch unter Vorlage entsprechender 
Unterlagen -  Auskunft zu erteilen.
§ 16 
Übergangsbestimmung
Beitragstatbestände, die von vorangegangenen 
Satzungen erfasst werden sollten, werden als 
abgeschlossen behandelt, soweit bestandskräf-
tige Veranlagungen vorliegen. Wurden solche 
Beitragstatbestände nach den o. g. Satzungen 
nicht oder nicht vollständig veranlagt oder sind 
Beitragsbescheide noch nicht bestandkräftig, be-
misst sich der Beitrag nach den Regelungen der 
vorliegenden Satzung.
§ 17 
Inkrafttreten
(1)	� Diese Satzung tritt am 01. Januar 2018 in 

Kraft.
(2)	� Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebüh-

rensatzung zur Entwässerungssatzung des 
Kemptener Kommunalunternehmens vom 
15. Dezember 2008 außer Kraft

Kempten (Allgäu), 26. September 2017
Kemptener Kommunalunternehmen
Thomas Kiechle
Oberbürgermeister und
Verwaltungsratsvorsitzender

■ Satzung über die Erhebung von Verwaltungs-
kosten für Amtshandlungen im eigenen Wir-
kungskreis des Kemptener Kommunalunterneh-
mens (Kostensatzung)
Vom 26. September 2017
Aufgrund von Art. 20 des Kostengesetzes (KG) 
und Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) erlässt 
das Kemptener Kommunalunternehmen folgen-
de Satzung über die Erhebung von Verwaltungs-
kosten im eigenen Wirkungskreis:
§ 1 
Zweck
Das Kemptener Kommunalunternehmen kann 
für Tätigkeiten im eigenen Wirkungskreis, die 
es in Ausübung hoheitlicher Gewalt vornimmt 
(Amtshandlungen), Kosten (Gebühren und Aus-
lagen) erheben.
§ 2 
Gebührenhöhe
Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach dem 

KKU Kostenverzeichnis, das Anlage zu dieser 
Satzung ist. Für Amtshandlungen, die nicht 
im Kostenverzeichnis enthalten sind, wird eine 
Gebühr erhoben, die nach im Kostenverzeichnis 
bewerteten vergleichbaren Amtshandlungen zu 
bemessen ist. Fehlt eine vergleichbare Amts-
handlung, beträgt die Gebühr fünf bis fünfund-
zwanzigtausend Euro.
§ 3 
Inkrafttreten
(1)	� Diese Satzung tritt am 01. Januar 2018 in 

Kraft.
(2)	� Gleichzeitig tritt die KKU Kostensatzung 

vom 25. Oktober 2000 außer Kraft

Kempten (Allgäu), 26. September 2017
Kemptener Kommunalunternehmen
Thomas Kiechle
Oberbürgermeister und
Verwaltungsratsvorsitzender

KKU Kostenverzeichnis

Tarif 
Nr.

Gegenstand Gebühr EUR

000 Anordnung für den Einzelfall 15 bis 600 €
001 Beglaubigung von Fotokopien 

und Abschriften
1. �wenn die zu beglaubigenden 

Abschriften, Fotokopien und 
dgl. nicht vom KKU selbst 
hergestellt sind 
 
 

2. �wenn die zu beglaubigenden 
Abschriften, Fotokopien und 
dgl. vom KKU selbst herge-
stellt sind.

Werden mehrere Abschriften, 
Fotokopien und dgl. gleichzeitig 
beglaubigt, kann die Gebühr pro 
Beglaubigung auf die Hälfte, 
jedoch nicht auf weniger als 5 € 
ermäßigt werden

0,75 € je ange-
fangene Seite 
bis zu der für 
die Erteilung 
des Originals 
vorgesehenen 
Gebühr, min-
destens 5 €
5 € im Einzelfall

004 Fristverlängerungen
1. �Verlängerung einer Frist, 

deren Ablauf einen neuen 
Antrag auf Erteilung einer 
gebührenpflichtigen Ge-
nehmigung, Erlaubnis oder 
Bewilligung erforderlich 
machen würde 
 

2. �Fristverlängerung in anderen 
Fällen

10 – 25 % der 
für die Ge-
nehmigung, 
Erlaubnis oder 
Bewilligung 
vorgesehen 
Gebühr, min-
destens 5 €

5 bis 60 € 

005 Zweitschrift
Erteilung einer Zweitschrift 10 – 50 % der 

für die Erst-
schrift vorgese-
henen Gebühr, 
mindestens 5 €. 
Ist für die Erst-
schrift Gebühr 
von 0,50 bis 5 € 
vorgesehen, so 
ist diese Gebühr 
zu erheben. 
Ist die Erst-
schrift ge-
bührenfrei, 
so beträgt die 
Gebühr 0,50 € 
je angefangene 
Seite, mindes-
tens 5 €.

006 Niederschrift
Aufnahme einer Niederschrift 7,50 bis 75 € 

für jede ange-
fangene Stunde 

007 Informationen
1. �Erteilung einer Auskunft je 

nach Aufwand. 
Für einfache mündliche und 
telefonische Auskünfte wer-
den keine Gebühren erhoben.

2. �Ermöglichung einer Ein-
sicht in Akten und sonstige 
Informationsträger soweit 
die Einsicht nicht in einem 
gebührenpflichtigen Verfah-
ren gewährt wird
2.1 In einfachen Fällen 
2.2 �Bei umfangreichem 

Verwaltungsaufwand
2.3 �Bei außergewöhnlichem 

Verwaltungsaufwand, 
insbesondere wenn Daten 
ausgesondert werden 
müssen zum Schutz über-
wiegend öffentlicher oder 
privater Interessen

3. �Fotokopien, die im Rahmen 
von Informationen gefertigt 
werden
3.1  Je Seite DIN A4

3.2 �Von Plänen je nach Auf-
wand (pro Plan)

4. �Schriftliche Ablehnung eines 
Antrages auf Informationsge-
währung bzw. einer Einsicht-
nahme in Akten und sonsti-
ger Informationsträger

5 bis 100 € 
 

 
 

5 bis 25 €
26 bis 50 €

51 bis 100 € 
 

0,50 €
1 bis 5 €

50 % der für die 
Auskunftsertei-
lung bzw. eine 
Einsichtnahme 
vorgesehenen 
Gebühr zzgl. 
der entstande-
nen Auslagen

021 Amtshandlungen im Vollstre-
ckungsverfahren
1. �Anordnung von Zwangsmit-

teln (Art. 36 VwZVG), soweit 
sie nicht mit dem Verwal-
tungsakt verbunden sind, 
durch den die Handlung, 
Duldung oder Unterlassung 
aufgegeben wird

2. �Anwendung der Zwangsmit-
tel Ersatzvornahme (Art. 32, 
35 VwZVG) oder unmittelba-
rer Zwang (Art. 34 VwZVG)

12,50 bis 150 € 
 

50 bis 2.500 €

031 Anmahnung rückständiger 
Beträge

5 bis 150 €

700 Befreiung vom Anschluss- und/
oder Benutzungszwang

10 bis 400 €

701 Erlaubnis- oder Ausnahmen-
bewilligung aufgrund der KKU 
Stammsatzungen (WAS und 
EWS) sowie der dazugehö-
renden Beitrags- und Gebüh-
rensatzungen (BGS-WAS und 
BGS-EWS) 

10 bis 1.250 €

702 nachträgliche Auflagen, Rück-
nahmen bzw. Widerruf einer 
Erlaubnis oder Ausnahmebewil-
ligung nach Tarif-Nr. 701

10 bis 600 €

703 Anordnung zur Erfüllung einer 
satzungsmäßigen Verpflichtung

10 bis 600 €

■ BA-Nr. 1090/17 – Ersetzen eines Stahlrohrmas-
tes (9,90 m) durch einen Neuen (21,00 m) zur 
Aufnahme von Funkantennen und der zugehöri-
gen Versorgungseinheiten auf Flst.Nr. 2108/26, 
Gemarkung Kempten, Kempten (Allgäu), Tiefen-
bacherösch
Mit Bescheid vom 09.11.2017 hat die Stadt 
Kempten (Allgäu) als untere Bauaufsichtsbehör-
de die Genehmigung für o.g. Baumaßnahme 
erteilt.
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
können beim Bauverwaltungs- und Bauord-
nungsamt der Stadt Kempten (Allgäu) während 
der öffentlichen Sprechzeiten eingesehen wer-
den.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg erho-
ben werden. Dafür stehen folgende Möglichkei-
ten zur Verfügung:
a. �Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstel-
le erhoben werden. Die Anschrift lautet: 
Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43,  
86048 Augsburg  
Hausanschrift: Kornhausgasse 4,  
86152 Augsburg

b. �Elektronisch 
Die Klage kann auch elektronisch eingereicht 
werden. Elektronische Dokumente sind über 
das Elektronische Gerichts- und Verwaltungs-
postfach (EGVP) an die Gerichte zu über-
mitteln. Das EGVP wird unter www.egvp.de 
in Form eines Programms zum kostenlosen 
Download bereitgestellt. Die Dokumente müs-
sen mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur versehen sein.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-
ne Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei 
schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur 
Niederschrift Abschriften für die übrigen Betei-
ligten beigefügt werden. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher 
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehel-
fen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.
vgh.bayern.de). 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig. 
O.g. Baugenehmigungsbescheid gilt mit dem 
Datum der heutigen Bekanntmachung als zuge-
stellt. Die Frist zur Klageerhebung wird mit dem 
Tag der Zustellung in Lauf gesetzt.


